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Einleitung



Die Ausstellung eines ärztlichen Zeugnis-
ses wegen Arbeitsunfähigkeit aus medi-
zinischen Gründen oder wegen Nicht-
eignung eines Arbeitnehmers ist für den 
Arzt keine unbedeutende Handlung. Sie 
beinhaltet rechtliche, technische, aber 
auch wirtschaftliche Aspekte. Der Arzt 
muss sich auf objektivierbare medizini-
sche Feststellungen stützen. Das Arzt-
zeugnis ist ein rechtliches Dokument, 
für welches der Arzt haftbar ist. Er kann 
dazu angehalten werden, seine Untersu-
chung und seine Entscheidung im Falle 
einer Anfechtung u. a. vor einem Ver-
trauensarzt oder vor einem Gericht zu 
verteidigen. Die Bescheinigung durch ein 
ärztliches Zeugnis eines Sachverhalts, 
der nicht der Wahrheit entspricht, stellt 
einen Betrug dar, der durch Artikel 318 
des Strafgesetzbuchs (StGB) bestraft 
wird[ 1 ], auch wenn es sich lediglich um 
eine Fahrlässigkeit des Arztes handelt[ 2 ]. 
Zusätzlich kann ein Disziplinarverfahren 
von der zuständigen kantonalen Auf-
sichtsbehörde gegen den Arzt eingeleitet 
werden.

Einige Arbeitgeber stellen ärztliche Zeug-
nisse in Frage, die nicht klar formuliert 
sind oder über ihr Ziel hinausgehen, das 
Vorliegen eines Gesundheitsschadens 
zu bescheinigen und eine Arbeitsunfä-
higkeit vorzuschlagen. Angesichts der 
wirtschaftlichen und organisatorischen 
Auswirkungen des Dokuments ist diese 
Infragestellung verständlich, insbeson-
dere für zeitlich unbefristete Arbeitsun-
fähigkeitszeugnisse.

Für die schweizerische Wirtschaft be-
laufen sich die kumulierten Kosten von 
kurzzeitigen Arbeitsunfähigkeiten (zwei 
bis drei Tage) auf mehr als eine Milliar-
de Franken jährlich[ 3 ]. Zudem hat ein 
Patient, der von seinem Arbeitsumfeld 
ausgeschlossen wird, geringere Chan-
cen, sich nach seiner Krankheit wieder 
erfolgreich einzugliedern. Es ist daher 
unbedingt erforderlich, die Dauer einer 
Arbeitsunfähigkeit richtig zu beurteilen 
bzw. neu einzuschätzen.

[ 1 ] Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937, SR 311.0.

[ 2 ] Laut Art. 318 Abs.1 StGB werden Ärzte, die vorsätzlich gehandelt haben, 
mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Art. 318 
Abs. 2 StGB sieht zudem vor, dass die Strafe eine Busse ist, wenn der 
Täter fahrlässig gehandelt hat. Bezüglich fahrlässig ausgestellter ärztli-
cher Zeugnisse vgl. z. B. BGer, Urteil 6B_152/2007 vom 13. Mai 2008, Kap. 
3.3.3 : „Die Anwendung von Art. 318 Abs. 2 StGB setzt voraus […], dass die 
Fahrlässigkeit des Täters sich auf den unwahren Charakter des Inhalts des 
ärztlichen Zeugnisses bezieht. Der Irrtum des Täters allein im Zweck dieses 
Zeugnisses reicht nicht aus.“ (Übersetzung des franz. Originaltextes)

[3 ] De Kalbermatten Jean-Pierre, Gmür Robert. Le médecin face à l’incapa-
cité de travail, Schweizerische Ärztezeitung (SÄZ), Nr. 16-1990, S. 639-641.
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Es gibt spezielle Situationen, in denen 
der Arzt eine Nichteignungsverfügung 
für eine Tätigkeit oder einen Arbeitsplatz 
anstelle eines Arbeitsunfähigkeitszeug-
nisses ausstellen muss. Die irrtümliche 
Verwendung des Arbeitsunfähigkeits-
zeugnisses aus medizinischen Gründen 
in Situationen, in denen es üblich ist, 
eine Nichteignungsverfügung auszu-
stellen, gefährdet den von den gesetz-
lichen Vorschriften verfolgten Zweck, 
und insbesondere ihre Anreizwirkung zur 
Entwicklung von Vorbeugungsstrategien 
am Arbeitsplatz. Dies führt auch zu einer 
Verlagerung der Kosten für den Gesund-
heitsschutz der Mitarbeiter, für den die 
Unternehmen verantwortlich sind, auf 
die Sozial- und Privatversicherungen. 

Aufgrund der obigen Ausführungen kön-
nen Ärzte auf Schwierigkeiten stossen 
und sich angesichts bestimmter Situa-
tionen und der zu treffenden Entschei-
dungen hilflos fühlen.

Vor diesem Hintergrund hat die Dienst-
stelle für Arbeitnehmerschutz und Ar-
beitsverhältnisse (DAA) des Kantons 
Wallis das Institut universitaire romand 
de Santé au Travail (IST) damit beauf-
tragt, einen Leitfaden für Ärzte zu er-
stellen, die von diesen Fragen betroffen 
sind, insbesondere Allgemeinärzte und 
Internisten, Fachärzte für Gynäkologie 
und Geburtshilfe, Arbeitsmediziner, 
Partnerärzte für Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz und Vertrauensärzte. 

Ziel dieses Dokuments ist es, auf ein-
fache und pragmatische Weise die Be-
griffe Eignung oder Nichteignung für 
eine bestimmte Tätigkeit oder einen 
bestimmten Arbeitsplatz anhand des 
Beispiels von Nachtarbeitern und von 
schwangeren Arbeitnehmerinnen zu 
erklären und diese von dem Begriff der 
Arbeitsunfähigkeit zu unterscheiden. Der 
Leitfaden richtet sich an Ärzte, die be-
fugt sind, Arbeitsunfähigkeitszeugnisse 
sowie Nichteignungs- und Eignungsver-
fügungen auszustellen. 
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Er nennt die Best-Practice-Regeln und 
die zu vermeidenden Fehler bei der Aus-
stellung solcher ärztlichen Zeugnisse 
und weist auf die – insbesondere gesell-
schaftlichen und rechtlichen – Folgen 
einer Nichteinhaltung des geltenden 
rechtlichen Systems hin. Die Theorie wird 
anhand von kurzen Praxisfällen sowie 
Fragen und Antworten veranschau-
licht. Infokästen und Diagramme am 
Anfang der Kapitel fassen die wichtigs-
ten Punkte auf einen Blick zusammen. 
Links zu verschiedenen medizinischen 
oder juristischen Artikeln sowie zu den 
einschlägigen gesetzlichen Bestimmun-
gen wurden systematisch eingefügt, um 
es den Lesern zu ermöglichen, die im 
Internet direkt zugänglichen Dokumente 
abzurufen[4 ].

Dieser Leitfaden ist das Ergebnis der Ar-
beit einer interdisziplinären Steuergrup-
pe aus zwei Juristen und zwei Arbeitsme-
dizinern, die die einschlägige Literatur 
und Rechtstexte ausgewertet, Fragen 
von Ärzten zu dieser Thematik geson-
dert betrachtet und interessierte Partner 
identifiziert hat. Eine Lesergruppe, be-
stehend aus drei Fachärzten für Gynä-
kologie und Geburtshilfe, vier Arbeits-
medizinern, vier Allgemeinärzten, vier 
Vertrauensärzten, einem Kantonsarzt, 
zwei Arbeitsinspektoren, drei Juristen 
sowie einer Kommunikationsfachfrau, 
hat diesen Leitfaden geprüft.

Im Rahmen dieses Leitfadens hat die 
verwendete männliche Form eine all-
gemeine und nicht ausschliessliche Be-
deutung. Sie wendet sich daher sowohl 
an Frauen als auch an Männer. 

[ 4 ] Das PDF-Dokument dieses Leitfadens ist auf den Websites des ICT VS und 
des IST verfügbar.
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Was versteht 

man unter

 Arbeitsunfähigkeit   ?



 Die Arbeitsunfähigkeit wird definiert als ein durch eine 
Beeinträchtigung der Gesundheit bedingter, vollständiger oder 
teilweiser Verlust der Fähigkeit des Arbeitnehmers, eine für ihn 
zumutbare Arbeit zu leisten. 

 Die Arbeitsunfähigkeit wird von einem Arzt bescheinigt, der 
deren Ursache (Krankheit oder Unfall), den Grad (vollständige 
oder teilweise Arbeitsunfähigkeit) und die voraussichtliche Dauer 
angeben muss. Der Arzt muss sich allein auf seine Feststellungen 
zum Zeitpunkt der Bescheinigung stützen, was voraussetzt, dass 
der Patient von einem Arzt untersucht wird.

 Die Angaben im Zeugnis können vom Arbeitgeber oder vom 
Versicherer in Frage gestellt werden. 

 In Ausnahmefällen kann der Arzt ein ärztliches Zeugnis ausstellen : 

 µ im Nachhinein (nach höchstens 3 bis 4 Tagen Abwesenheit), 
unter Angabe des genauen Datums, an dem das Dokument 
ausgestellt wurde. Das ärztliche Zeugnis darf auf keinen Fall 
rückdatiert werden, da dies eine Urkundenfälschung darstellen 
würde.

 µ auf telefonische Anfrage und für einen kurzen Zeitraum – 
vorausgesetzt, dass der Arzt den Gesundheitszustand des 
Gesuchstellers kennt. Für eine Verlängerung ist ein Arztbesuch 
des Patienten erforderlich. 

Das Wichtigste in Kürze
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 Die Arbeitsunfähigkeit berechtigt :

 µ zur Zahlung des Lohns durch den Arbeitgeber (während einer 
Dauer, die je nach der Betriebszugehörigkeit des Arbeitnehmers 
und dem Firmensitz variiert), oder zur Gewährung eines 
Taggelds durch die vom Arbeitgeber abgeschlossene kollektive 
Krankentaggeldversicherung;  

 µ zu einer variablen Schutzfrist, deren Dauer je nach der 
Betriebszugehörigkeit festgelegt wird. Diese Schutzfrist 
besteht jedoch nicht während der Probezeit. Nach Ablauf 
dieser Frist kann der Arbeitgeber den Arbeitsvertrag kündigen, 
auch wenn der Arbeitnehmer noch arbeitsunfähig ist.
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Die Arbeitsunfähigkeit wird in Art. 6 
des Bundesgesetzes über den Allgemei-
nen Teil des Sozialversicherungsrechts 
(ATSG) definiert[ 5 ]. Sie bezeichnet im 
allgemeinen Sprachgebrauch den voll-
ständigen oder teilweisen Verlust der 
Fähigkeit – und nicht des Interesses, der 
Begabung oder des Willens – des Ar-
beitnehmers, eine für ihn zumutbare 
Arbeit zu leisten, aufgrund einer Beein-
trächtigung seiner körperlichen, geisti-
gen oder psychischen Gesundheit. Ein 
ärztliches Arbeitsunfähigkeitszeugnis 
dient dazu, die Abwesenheit oder die 
sinkende Produktivität eines Mitarbeiters 
zu begründen, der andernfalls die Ar-
beitsstelle verlassen[ 6] könnte. Sie öffnet 
ebenfalls den Weg zu einem Schutz vor 
Kündigung zur Unzeit[7] und zur Einlei-
tung von Versicherungsverfahren, z. B. 
bei der Invalidenversicherung (IV). Sie ist 
auch für den Arbeitgeber von Nutzen, da 
sie es ihm insbesondere ermöglicht, u. 
a. Leistungen der Krankentaggeldversi-
cherung[ 8] beziehen zu können, um den 
Lohn des wegen Krankheit abwesenden 
Mitarbeiters zu bezahlen und den ent-

gangenen Gewinn teilweise auszuglei-
chen. Zugleich ermöglicht sie es ihm, 
sich entsprechend zu organisieren, um 
die Abwesenheit auszugleichen. 

WER STELLT DIE ARBEITSUNFÄHIGKEIT 
FEST   ?

Der Arzt, der den Arbeitnehmer unter-
sucht, bescheinigt durch ein ärztliches 
Zeugnis die Arbeitsunfähigkeit. Der Arzt 
muss die Ursache der Arbeitsunfähig-
keit (Krankheit oder Unfall), deren Grad 
(vollständige oder teilweise Arbeitsun-
fähigkeit, immer im Verhältnis zur Ar-
beitszeit des Mitarbeiters) sowie deren 
voraussichtliche Dauer angeben.

Demnach bestimmt der Arzt das Vorlie-
gen oder Nichtvorliegen der Indikation 
für eine Arbeitsunfähigkeit, wobei er 
sich ausschliesslich auf seine objektiven 
medizinischen Feststellungen stützt[ 9 ], 
und bescheinigt diese. Es wird zwar von 
der Richtigkeit des gemäss den Grund-
regeln ausgestellten ärztlichen Zeug-
nisses ausgegangen, aber dieses hat 

[ 5 ] Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts 
vom 6. Oktober 2000 (ATSG), SR 830.1.

[ 6 ] Artikel 337d OR : Ungerechtfertigtes Verlassen der Arbeitsstelle. Vgl. die 
Information des SECO über die fristlose Kündigung.

[ 7 ] Art. 336c Abs. 1 Bst. b OR untersagt die Kündigung, „während der Ar-
beitnehmer ohne eigenes Verschulden durch Krankheit oder durch Unfall 
ganz oder teilweise an der Arbeitsleistung verhindert ist“.

[ 8 ] Art. 19 Abs. 2 ATSG : „Taggelder und ähnliche Entschädigungen kommen 
in dem Ausmass dem Arbeitgeber zu, als er der versicherten Person trotz 
der Taggeldberechtigung Lohn zahlt.“

[ 9 ] Arbeitsunfähigkeit, Leitlinie zur Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit nach 
Unfall und bei Krankheit, von Swiss Insurance Medicine (SIM), Interessen-
gemeinschaft Versicherungsmedizin Schweiz; Vierte, überarbeitete Au-
flage; Februar 2013.
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keinen absoluten Beweiswert. Es kann 
Gegenstand von Kontrollen (ärztliche 
Untersuchung, Gutachten) auf Ersu-
chen des Arbeitgebers sein, wenn objek-
tive Gründe ihn dazu veranlassen, am 
Wahrheitsgehalt der Arbeitsunfähig-
keit zu zweifeln. Der Versicherer verfügt 
über dasselbe Recht und wird in der 
Regel über seinen Vertrauensarzt tätig. 
Es ist dann Sache des Anfechtenden, die 
Unrichtigkeit des ärztlichen Zeugnisses 
nachzuweisen[ 10 ].

Einige besondere Situationen[ 11 ] :
Der Arbeitgeber ist zwar theoretisch 
berechtigt, zu verlangen, dass seine ar-
beitsunfähigen Arbeitnehmer ihm sofort 
ein ärztliches Zeugnis vorlegen, doch er 
verlangt dieses in der Regel erst nach 
dem dritten Abwesenheitstag. Es kann 
daher vorkommen, dass der Arzt nach-
träglich ein ärztliches Zeugnis ausstellen 
muss. Für diesen Fall wird manchmal 
zugestanden, dass der Arzt in der Lage 

ist, je nach den Umständen und der frag-
lichen Erkrankung bis zu einem rückwir-
kenden Zeitraum von einigen Tagen über 
eine Arbeitsunfähigkeit zu entscheiden, 
insbesondere wenn es sich um seinen 
eigenen Patienten handelt. Die Begrün-
dung für die rückwirkende Ausstellung 
muss in dem ärztlichen Zeugnis angege-
ben oder auf eine andere Weise genannt 
werden. Das geschätzte Datum des Be-
ginns der Arbeitsunfähigkeit darf nur als 
ein wahrscheinliches Datum und nicht 
als ein bestimmtes Datum angegeben 
werden, ausser wenn es sich aus einem 
genau feststellbaren externen Ereignis 
ergibt; die Erklärungen des Arbeitneh-
mers sind diesbezüglich nicht ausrei-
chend. Es ist klar, dass ein ärztliches 
Zeugnis keine medizinischen Informa-
tionen enthalten darf, ausser wenn ein 
Gesuch bei einem Vertrauensarzt oder 
einem Gericht vorliegt (Ausnahme vom 
Arztgeheimnis[ 12 ]).

[ 10 ] BGer, Urteil 1C_64/2008 vom 14. April 2008, c. 3.4 : Das Bundesgericht ist 
der Ansicht, dass zur Widerlegung eines ärztlichen Zeugnisses insbeson-
dere berücksichtigt werden können : „das Verhalten des Arbeitnehmers 
(oft wird das Beispiel des Versicherten genannt, der ein Dach repariert, 
obwohl er wegen Schmerzen an einem Knie für arbeitsunfähig erklärt 
wurde) und die Umstände, infolge derer die Arbeitsunfähigkeit angege-
ben wurde (Verhinderung infolge einer Kündigung oder einer Weigerung, 
Ferien zum vom Arbeitnehmer gewünschten Zeitpunkt zu genehmigen; 
wiederholte Abwesenheiten; Vorlage von ärztlichen Zeugnissen, die von 
Bereitschaftsdiensten oder von Ärzten ausgestellt wurden, bei denen 
der Verdacht auf Gefälligkeitszeugnisse besteht; Vorlage von widers-
prüchlichen Attesten; Atteste, die nur die Klagen des Arbeitnehmers 
angeben oder die mehrere Monate nach Beginn der Symptome ausgestellt 
wurden)“. (Übersetzung des franz. Originaltextes)

[ 11 ] Vaucher Alfred, Zollikofer Jürg (Hrsg.). Manual der Schweizerischen Ge-
sellschaft der Vertrauens- und Versicherungsärzte : ein Handbuch der 
Versicherungsmedizin, 3. Auflage 

[ 12 ] Art. 321 StGB : Berufsgeheimnis und Arztgeheimnis, und Art. 398 Abs. 2 
OR : Das Auftragsverhältnis zwischen dem Arzt und seinem Patienten 
setzt die Treuepflicht des Arztes und die Pflicht des Arztes zur Wahrung 
des Arztgeheimnisses voraus.
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Gemäss der Standesordnung (Art. 34) 
und den Empfehlungen der FMH[ 13 ] und 
der SIM[ 3 ] muss das ärztliche Zeugnis 
Folgendes angeben :

 µ das genaue Ausstellungsdatum;

 µ das Datum der 1. Untersuchung oder 
der 1. Behandlung;

 µ das Datum des Beginns der Arbeit-
sunfähigkeit.

Bei der Ausstellung eines ärztlichen 
Zeugnisses wird grosse Vorsicht emp-
fohlen, insbesondere wenn ein gekün-
digter Arbeitnehmer seinen behandeln-
den Arzt bittet, ihm zu bescheinigen, 
dass er vor der Ankündigung seiner Ent-
lassung an gesundheitlichen Störungen 
litt[ 11 ]. An dieser Stelle wird daran erin-
nert, dass ein rückdatiertes ärztliches 
Zeugnis eine Urkundenfälschung dar-
stellt[ 1 ]. Bei Bedarf ist es jedoch erlaubt, 
an einem gegenwärtigen Datum Sach-
verhalte zu bescheinigen, die sich auf 
einen vergangenen Zeitraum erstrecken. 

Ärztliches Zeugnis, das auf telefonische 
Anfrage ausgestellt wird

Einige Patienten bitten ihren behandeln-
den Arzt telefonisch um ein Arbeitsunfä-
higkeitszeugnis, oder sie wenden sich an 
seinen Vertreter, falls dieser abwesend 
ist, oder sogar an einen Arzt, den sie 
nicht kennen. In diesen Situationen emp-
fiehlt die FMH grösste Vorsicht[ 13 ] – auch 
dann, wenn der Patient glaubwürdige 
Gründe angibt, warum er nicht zu einer 
Untersuchung kommen konnte. 

Falls sich die Anfrage an den behandeln-
den Arzt richtet, ist dieser im Allgemei-
nen in der Lage, eine Entscheidung zu 
treffen und ein ärztliches Zeugnis auszu-
stellen, insbesondere wenn die Anfrage 
im Laufe einer Behandlung gestellt wird. 
Dies ist dagegen nicht der Fall, wenn der 
Arzt von einem Patienten darum gebe-
ten wird, den er nicht kennt oder den er 
schon lange nicht mehr gesehen hat. 
Die letztgenannte Praxis ist allerdings 
laut Standesordnung der FMH verboten 
(vgl. Art. 7)[ 13 ]; ein unter diesen Umstän-
den ausgestelltes ärztliches Zeugnis 
gilt als Gefälligkeitszeugnis. Es wäre 
vernünftig, dass diese Zeugnisse für 
einen kurzen Zeitraum gelten und ihre 
Verlängerung einer ärztlichen Unter-
suchung in Gegenwart des Patienten 
unterliegt.

[ 13 ] Standesordnung der FMH, genehmigt am 12. Dezember 1996,  
Revision vom 28. April 2016.
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WER BEZAHLT DIE UNTERSUCHUNG, 
NACH DER EINE ARBEITSUNFÄHIGKEIT 
BESCHEINIGT WIRD   ?

Wenn der Arbeitnehmer krank ist, wer-
den die Kosten von seiner obligatori-
schen Krankenversicherung übernom-
men (KVG)[ 14 ]; der Arbeitnehmer muss 
jedoch die Franchise und den Selbstbe-
halt bezahlen (vgl. Art. 64 KVG).

Wenn die Arbeitsunfähigkeit auf einen 
Unfall zurückzuführen ist, werden die 
Kosten der Untersuchung von der Unfall-
versicherung getragen (UVG)[ 15 ]. Wenn 
es sich um einen Nichtberufsunfall han-
delt und der Arbeitnehmer weniger als 
acht Stunden pro Woche beschäftigt 
ist, ist es Sache der Krankenversiche-
rung, die Kosten der Untersuchung zu 
übernehmen, mit Übernahme derselben 
Leistungen wie bei einer Krankheit (vgl. 
Art. 1a Abs. 2 Bst. b, Art. 8 und Art. 28 
KVG, Art. 8 Abs. 2 UVG).

WANN UND WIE WIRD DIE 
ARBEITSUNFÄHIGKEIT ENTSCHÄDIGT   ? 

Um zu einer Entschädigung zu berechti-
gen, muss die Arbeitsunfähigkeit ärztlich 
bestätigt werden (ärztliches Zeugnis). 
Der Arbeitgeber ist berechtigt, von sei-
nen Mitarbeitern ab dem ersten Abwe-
senheitstag ein ärztliches Zeugnis zu 
verlangen. In der Praxis jedoch sehen 
Einzelarbeitsverträge, Gesamtarbeits-
verträge und diverse Betriebsordnungen 
im Allgemeinen vor, dass ein ärztliches 
Zeugnis nur vorgelegt werden muss, 
wenn die Arbeitsunfähigkeit länger als 
drei Tage dauert [ 16 ] [ 17 ]. 

[ 14 ] Bundesgesetz über die Krankenversicherung vom 18. März 1994 (KVG), SR 
832.10.

[ 15 ] Bundesgesetz über die Unfallversicherung vom 20. März 1981 (UVG), SR 
832.20.

[ 16 ] Hauser Patrick, Recht im Alltag : Das Arztzeugnis, Schweizer Bauwirtschaft 
Nr. 6-2006, S. 51.

[ 17 ] Longchamp Guy, Commentaire de l’art. 324a CO, in : Jean-Philippe 
Dunand/Pascal Mahon (Hrsg.), Commentaire du contrat de travail, 
Stämpfli, Bern 2013, Nr. 49 zu Art. 324a OR, S. 223.
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Die Arbeitsunfähigkeit berechtigt ent-
weder zur Zahlung des Lohns durch den 
Arbeitgeber oder zur Zahlung von Tag-
geldern durch die Krankentaggeldversi-
cherung, die vom Arbeitgeber zuguns-
ten seiner Arbeitnehmer abgeschlossen 
wurde.

 µ Gemäss Art. 324a des Obligationen-
rechts (OR)[ 18 ] ist der Arbeitgeber, 
wenn der Arbeitnehmer ohne eige-
nes Verschulden an der Arbeitsleis-
tung verhindert ist, zum Beispiel aus 
Gründen, die in seiner Person liegen 
(Krankheit, einschliesslich Schwanger-
schaftskomplikationen, Unfall usw.), 
dazu verpflichtet, ihm während einer 
beschränkten Zeit seinen vollen Lohn 
zu entrichten, sofern das Arbeitsve-
rhältnis mehr als drei Monate gedauert 
hat oder für mehr als drei Monate 
eingegangen wurde. Im 1. Dienstjahr 
wird der volle Lohn während maximal 
3 Wochen entrichtet[ 19 ]. Danach ist die 
Dauer des Entschädigungszeitraums 
länger, je nach der Zahl der Dienstjahre 

des Arbeitnehmers sowie dem Kanton 
des Firmensitzes (Richtwerte werden 
von der Berner, Basler und Zürcher 
Skala[ 20 ] festgelegt; die Berner Skala 
wird in den Westschweizer Kantonen 
angewandt).

 µ Jedes Dienstjahr berechtigt zu einer 
neuen Gutschrift eines Lohnans-
pruchs.

 µ Um sich von der gesetzlichen Ver-
pflichtung zur Entrichtung des Lohns 
gemäss Art. 324a OR zu befreien, kann 
der Arbeitgeber eine Krankentaggeld-
versicherung abschliessen, die seinen 
Arbeitnehmern einen gleichwertigen 
Schutz garantiert (vgl. Art. 324a Abs. 
4 OR). Es handelt sich dabei um eine 
Kollektivversicherung, die entweder 
vom Bundesgesetz über die Kran-
kenversicherung (Freiwillige Taggeld-
versicherung im Sinne von Art. 67-77 
KVG) oder vom Bundesgesetz über 
den Versicherungsvertrag[ 21 ] (Pri-
vatversicherung im Sinne des VVG) 

[ 18 ] Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetz-
buches (Fünfter Teil : Obligationenrecht) vom 30. März 1911 (OR), SR 220.

[ 19 ] Das Dienstjahr beginnt an dem Tag, an dem der Arbeitnehmer seinen 
Dienst antritt. Dieser Begriff ist nicht zu verwechseln mit dem Kalender-
jahr, das vom 1. Januar bis 31. Dezember dauert.

[ 20 ] Anspruch auf vollen Lohn im Krankheitsfall gemäss den verschiedenen 
Skalen

[ 21 ] Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag vom 2. April 1908 (VVG), SR 
221.229.1.
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geregelt wird. Um den Grundsatz 
der Gleichwertigkeit[ 22] einzuhalten, 
müssen die Leistungen der Kollek-
tivversicherung mindestens 80 % des 
Lohns abdecken und während 720 Ta-
gen in einem Zeitraum von 900 Tagen 
gezahlt werden. In diesem Fall zahlt 
der Arbeitgeber generell den Lohn 
seines Mitarbeiters (bis zu einer Höhe 
von 80 % oder 100 % je nach Beste-
hen eines Gesamtarbeitsvertrags, 
Normalarbeitsvertrags oder sonstigen 
Vertrags), und die kollektive Kranken-
taggeldversicherung zahlt direkt an 
den Arbeitgeber[ 23 ]. Zudem verlangt 
der Grundsatz der Gleichwertigkeit, 
dass der Arbeitgeber mindestens die 
Hälfte der Versicherungsprämien be-
zahlt und die Wartefrist nicht länger 
als zwei oder drei Tage beträgt (falls 
eine längere Wartefrist vereinbart 
wurde, muss in der abweichenden Ve-

reinbarung festgelegt werden, dass 
der Arbeitgeber während der verlän-
gerten Wartefrist den Lohn in Höhe 
der Versicherungsleistungen ab dem 
3. oder 4. Abwesenheitstag auszahlen 
wird).

 µ Wie in Tabelle 1 beschrieben, ist die 
vom Arbeitgeber abgeschlosse-
ne kollektive Krankentaggeldversi-
cherung nicht mit der Bundesversi-
cherung für den Erwerbsersatz (EOG)
[ 24 ] zu verwechseln. Zudem ist es wich-
tig, klar zu unterscheiden zwischen 
der vom Arbeitgeber abgeschlossenen 
kollektiven Taggeldversicherung und 
einer eventuell vom (unselbständigen 
oder selbständigen) Erwerbstätigen 
abgeschlossenen Einzel-Taggeldver-
sicherung, für die der Erwerbstätige 
allein die Zahlung der Prämien über-
nimmt.

[ 22 ] Die Abweichung vom allgemeinen System gemäss Art. 324a Abs. 1-3 OR, 
die von Art. 324a Abs. 4 OR eingeführt wird, beinhaltet eine zweifache 
Wirkung : eine Minderung der Rechte des Arbeitnehmers während der vom 
Gesetz vorgesehenen Mindestzeit (z. B. Versicherungsleistungen, die 80 % 
des Lohns abdecken, Einführung einer Wartefrist), verbunden mit einem 
Ausgleich dieser Rechtsminderung durch die Gewährung zusätzlicher 
Leistungen, die vom Arbeitgeber oder von einem Versicherer während 
eines längeren Zeitraums (im Allgemeinen während 720 oder 730 Tagen) 
ausgezahlt werden. Das abweichende System muss dem Arbeitnehmer 
mindestens denselben Gesamtschutz wie das gesetzliche Basissystem 
bieten. Für ein Beispiel siehe BGer, Urteil 4C.275/2002 vom 5. Dezember 
2002.

[ 23 ] Wenn die Taggeldversicherung eine Krankentaggeldversicherung im Sinne 
des KVG ist, sieht das Gesetz nämlich Folgendes vor : „Taggelder [...] kom-
men in dem Ausmass dem Arbeitgeber zu, als er der versicherten Person 
trotz der Taggeldberechtigung Lohn zahlt“ (vgl. Art. 19 Abs. 2 ATSG, Art. 72 
Abs. 6 KVG). Wenn es sich um eine Taggeldversicherung handelt, die vom 
VVG geregelt wird, geben die Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
(AVB) an, ob die Taggelder an den Arbeitnehmer oder an den Arbeitgeber 
gezahlt werden.

[ 24 ] Bundesgesetz über den Erwerbsersatz für Dienstleistende und bei Mut-
terschaft vom 25. September 1952 (EOG), SR 834.1 
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Tabelle  1
Leistungen und Rechtsrahmen für Ersatzleistungen bei Arbeitsunfähigkeit je nach 
Situation

Situation Leistungen Rechtsrahmen

1. Arbeitnehmer, 
dessen Arbeit-ge-
ber eine kollektive 
Krankentag-
geld-versicherung 
abge¬schlossen 
hat[25]

Taggelder in Höhe von 80 bis 100 % des Lohns (je nach 
Vertrag[ 26 ]), die vom Versicherer bezahlt werden. Generell 
werden Wartezeiten festgelegt, und der Versicherer kann 
den Leistungsanspruch von einem Mindestgrad der Ar-
beitsunfähigkeit abhängig machen[ 27 ]. Bei Versicherungen 
nach KVG darf die Dauer der Gewährung der Leistungen 
nicht unter 720 Tagen in einem Zeitraum von 900 Tagen 
liegen.

Art. 67-77 KVG
oder VVG,
Art. 324a Abs. 4 OR

2. Arbeitnehmer, 
dessen Arbeit-geber 
keine kollektive 
Krankentag-
geld-versicherung 
abge¬schlossen 

Der Lohn wird vom Arbeitgeber während den von den ver-
schiedenen Skalen festgelegten Zeiträumen gezahlt[ 20 ].

Art. 324a Abs.  
1-3 OR

3. Selbststän-
dig-erwerbender 
oder Arbeitnehmer 
in Situation 2[28], 
der eine Einzel-Tag-
geld-versicherung
[25] abgeschlossen 
hat

Taggelder, deren Betrag von den Parteien frei festgelegt 
wird[ 29] und die vom Versicherer gemäss Vertrag bezahlt 
werden. Generell werden Wartefristen festgelegt, und der 
Versicherer kann den Leistungsanspruch von einem Min-
destgrad der Arbeitsunfähigkeit abhängig machen[ 27 ]. Bei 
Versicherungen nach KVG darf die Dauer der Gewährung 
der Leistungen nicht unter 720 Tagen in einem Zeitraum 
von 900 Tagen liegen. Wenn von einem Arbeitnehmer 
eine Einzel-Taggeldversicherung abgeschlossen wurde, 
wird ein gleichzeitiger Bezug der vom Arbeitgeber zu 
entrichtenden Leistungen (Taggelder der Kollektivversi-
cherung oder Lohnanspruch; Situationen 1 und 2) und der 
Leistungen der Einzelversicherung erfolgen. Sobald sein 
Lohnanspruch erschöpft ist (3 Wochen Lohn während des 
1. Dienstjahres), erhält der Arbeitnehmer weiterhin die 
Taggelder seiner Einzelversicherung, wenn er immer noch 
arbeitsunfähig ist. 

Art. 67-77 KVG
 oder VVG

4. Militärdienst 
oder Zivildienst

Erwerbsausfallentschädigung (Entschädigungen für 
Dienstleistende), die 80 % des vor dem Dienst erworbe-
nen Durchschnittseinkommens abdeckt (80 % des Lohns, 
jedoch max. CHF 245.- pro Tag) und die während der 
Dienstzeit gezahlt wird.

Art. 1a-16a EOG

5. Zeit nach der 
Niederkunft /  
Mutterschaftsur-
laub

Erwerbsausfallentschädigung (Mutterschaftsentschädi-
gung), die 80 % des durchschnittlichen Erwerbseinkommens 
abdeckt, welches vor Beginn des Entschädigungsanspruchs 
erzielt wurde (80 % des Lohns, jedoch max. CHF 196.- pro 
Tag) und die ab dem Tag der Niederkunft und während 14 
Wochen gezahlt wird (dies entspricht 98 Tagen). 

Art. 16b-h EOG

6. Kollektive oder 
Einzel-Taggeld-ver-
sicherung[25], die 
die Mutterschaft 
abdeckt[30]

Mutterschaftstaggelder, deren Betrag von den Parteien 
frei festgelegt wird[ 26] und die vom Versicherer gemäss 
dem Vertrag gezahlt werden (im Allgemeinen Zahlung 
ab dem Tag der Niederkunft und während mindestens 14 
Wochen)[31]. Generell werden Karenzfristen festgelegt[ 32]. 
Die Mutterschaftstaggelder werden gleichzeitig mit der 
Mutterschaftsentschädigung bezogen, die in Anwendung 
von Art. 16b-h EOG[ 33 ] gezahlt wird.

Art 74 KVG oder VVG 
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[ 25 ] Die Taggeldversicherung ist immer fakultativ, ob als Kollektiv- oder Einzelversicherung. In den Versicherungen 
nach KVG deckt die Versicherung obligatorisch Krankheit und Mutterschaft ab (vgl. Art. 72 Abs. 1 KVG). In der 
Privatversicherung werden die Risiken in den AVB und im Versicherungsvertrag frei festgelegt (die Mutter-
schaft kann also ausgeschlossen werden). Die Leistungen werden bei krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit 
(einschliesslich bei Schwangerschaftskomplikationen; Situationen 1 und 3) und bei Mutterschaft (Situation 6) 
bezahlt.

[ 26 ] Der Betrag der Taggelder wird vom Versicherer und vom Versicherungsnehmer festgelegt. Damit der Arbeitgeber 
jedoch rechtsgültig von seiner gesetzlichen Verpflichtung zur Zahlung des Lohns (Art. 324a Abs. 1-3 OR; Situation 
2) befreit wird, muss die Kollektivversicherung den Grundsatz der Gleichwertigkeit der Leistungen einhalten, d. 
h. die Taggelder dürfen nicht unter 80 % des Lohns liegen.

[ 27 ] Bei Versicherungen nach KVG beginnt der Anspruch auf Taggelder am dritten Tag nach Krankheitsbeginn, 
sofern nichts anderes vereinbart wird (Art. 72 Abs. 1 KVG). Ausserdem werden die Taggelder nur bezahlt, wenn 
die versicherte Person mindestens zur Hälfte arbeitsunfähig ist (Art. 72 Abs. 1 KVG). In der Privatversicherung 
können Wartezeiten (oder andere besondere Bedingungen) in den AVB und im Versicherungsvertrag frei fest-
gelegt werden.

[ 28 ] Einzel-Taggeldversicherungen werden hauptsächlich von Selbstständigerwerbenden abgeschlossen. Es kommt 
selten vor, dass ein Arbeitnehmer eine solche Versicherung abschliesst, da die Arbeitgeber bei Arbeitsunfähigkeit 
ihrer Arbeitnehmer entsprechende Verpflichtungen haben (Verpflichtung zur Entrichtung von 100 % des Lohns 
während einer beschränkten Zeit gemäss Art. 324a Abs. 1-3 OR oder Abschluss einer kollektiven Taggeldversi-
cherung). 

[ 29 ] Bei Einzelversicherungen nach KVG variiert der Betrag der Taggelder generell zwischen CHF 5.- und CHF 30.-. 
Da das Gesetz keinen Mindestbetrag vorschreibt (Art. 72 Abs. 1 KVG), sind die Versicherer nicht verpflichtet, 
Taggelder anzubieten, deren Betrag den tatsächlichen Verdienstausfall abdeckt. In der Privatversicherung ist 
die Vertragsfreiheit massgebend.

[ 30 ] Die Mutterschaftstaggelder werden von den in Situation 1 und 3 vorgestellten Taggeldversicherungen (Kollektiv- 
oder Einzelversicherungen) gezahlt.

[ 31 ] Bei Taggeldversicherungen nach KVG verlangt das Gesetz, dass die Mutterschaftstaggelder während 16 Wochen 
gezahlt werden, davon mindestens 8 Wochen nach der Niederkunft (Art. 74 Abs. 2 KVG). In der Privatversicherung 
ist die Vertragsfreiheit massgebend.

 [ 32 ] Bei Versicherungen nach KVG werden die Mutterschaftstaggelder nur unter der Bedingung gewährt, dass die 
Betroffene am Tag ihrer Niederkunft einen Versicherungsschutz seit mindestens 270 Tagen ohne Unterbrechung 
von mehr als drei Monaten nachweist (Art. 74 Abs. 1 KVG). Karenzfristen bestehen ebenfalls bei Privatversi-
cherungen (ihre Dauer variiert im Allgemeinen zwischen 270 und 360 Tagen).

 [ 33 ] Die Kumulation von Mutterschaftstaggeld (Art. 74 KVG) und Mutterschaftsentschädigung (Art. 16b-h EOG) ist 
unter Vorbehalt der Überentschädigung möglich (Art. 69 ATSG) : die Mutterschaftsentschädigung wird vorrangig 
bezahlt (Art. 16g Abs. 1 EOG, Art. 78 KVG, Art. 110 KVV), und der Krankenversicherer reduziert seine Leistungen, 
wenn der gleichzeitige Bezug der Leistungen das Einkommen übersteigt, das die Arbeitnehmerin vor ihrer Nie-
derkunft bezogen hat. Die Mutterschaftsentschädigung und die Mutterschaftstaggelder, die von einer privaten 
Taggeldversicherung gezahlt werden, werden ebenfalls kumulativ gewährt : Wenn die Privatversicherung eine 
Schadenversicherung ist (Versicherung zur Deckung eines tatsächlichen Schadens), erfolgt der gleichzeitige 
Bezug unter dem Vorbehalt der Überentschädigung (Art. 72 Abs. 1 VVG), wobei der private Versicherer dann 
seine Leistungen um den Betrag der Überentschädigung verringert. Wenn die Privatversicherung eine Sum-
menversicherung ist (Versicherung, die die im Versicherungsvertrag vereinbarte Summe ohne Berücksichtigung 
des tatsächlichen Schadens zahlt), erfolgt ein gleichzeitiger Bezug der Leistungen, ohne Berücksichtigung 
einer eventuellen Überentschädigung. Zur Koordination zwischen der Mutterschaftsentschädigung (Art. 16b-h 
EOG) und den von einer Kollektiv- oder Einzelversicherung gezahlten Mutterschaftstaggeldern vgl. Perrenoud 
Stéphanie, La protection de la maternité – Etude de droit suisse, international et européen, Institut du droit des 
assurances et du travail (IDAT), Nr. 39, Stämpfli, Bern 2015, S. 1197-1204, 1257-1258 und 1262.
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WELCHE FOLGEN HAT
EINE LÄNGER DAUERNDE 
ARBEITSUNFÄHIGKEIT
FÜR DEN ARBEITNEHMER   ?

Das Obligationenrecht schützt die Ar-
beitnehmer vor einer Kündigung des 
Arbeitsvertrags während bestimmten 
Zeiträumen (Schutz vor Kündigung 
zur Unzeit; vgl. Art. 336c OR[ 7 ]). Dieser 
Schutz ist jedoch zeitlich begrenzt (vgl. 
Tabelle 2).

Art. 336c Abs. 1 Bst. c OR untersagt zudem die Kündigung während der Schwan-
gerschaft und in den 16 Wochen nach der Niederkunft.

Tabelle 2
Dauer des Kündigungsschutzes bei länger dauernder Arbeitsunfähigkeit (Sperrfrist)

Dauer derBetriebszugehörigkeit unter 1 Jahr 2 bis 5 Jahre über 6 Jahre

Frist, in der während einer Arbeitsunfähigkeit 
keine Kündigung erfolgen kann vollständige oder 
teilweise Arbeitsunfähigkeit durch Krankheit oder 
Unfall, die nicht auf Verschulden des Arbeitnehmers 
zurückzuführen sind

30 Tage 90 Tage 180 Tage
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Die während einer Sperrfrist erfolgte 
Kündigung ist nichtig; wenn der Arbeit-
geber sich von seinem Mitarbeiter tren-
nen will, muss er ihm dies ausserhalb 
dieser Sperrfrist mitteilen. Nach Ablauf 
der Sperrfrist kann der Arbeitgeber den 
Arbeitsvertrag kündigen, auch wenn 
der Arbeitnehmer noch aufgrund einer 
Krankheit oder eines Unfalls arbeits-
unfähig ist. Wenn die Arbeitsverhinde-
rung nach der Kündigung des Vertrags 
eintritt, wird die Kündigungsfrist un-
terbrochen. Sie läuft erneut, nachdem 
der Arbeitnehmer seine Arbeitsfähigkeit 
wiedergewonnen hat, oder nach Ablauf 
der Sperrfrist (Art. 336c Abs. 2 OR). 

Beispiel : Nachdem ihm in seinem ersten 
Dienstjahr gekündigt wurde, geht ein 
Arbeitnehmer zu seinem Arzt, der ihn für 
arbeitsunfähig erklärt. Die Kündigungs-
frist wird dann während der Arbeitsunfä-
higkeit des Arbeitnehmers unterbrochen 
und beginnt erst wieder bei Ablauf der 
Arbeitsunfähigkeit zu laufen, wenn diese 
unter 30 Tagen liegt. Die Sperrfrist des 
Arbeitnehmers in seinem ersten Dienst-
jahr dauert nämlich höchstens 30 Tage. 
Wenn die Arbeitsunfähigkeit länger als 
30 Tage dauert, beginnt die Kündigungs-
frist wieder zu laufen, auch wenn der 
Arbeitnehmer noch arbeitsunfähig ist.

Der Schutz vor Kündigung zur Unzeit 
kann nur angewandt werden, wenn die 
Probezeit abgelaufen ist[34]. Zudem fin-
det Art. 336c OR nur Anwendung, wenn 
die Kündigung vom Arbeitgeber ausge-
sprochen wurde. So verliert ein Arbeit-
nehmer, der kündigt, jedes Recht, den 
von Art. 336c OR gewährten Schutz gel-
tend zu machen. Dies bedeutet, dass die 
Kündigungsfrist nicht verlängert wird, 
wenn eine Arbeitnehmerin während der 
Kündigungsfrist erkrankt oder schwan-
ger wird. Zudem findet der Schutz von 
Art. 336c OR auch keine Anwendung im 
Falle einer fristlosen Kündigung (Art. 
337ff OR) oder wenn ein befristeter Ar-
beitsvertrag während einer Sperrfrist 
abläuft (z. B. während einer Krankheit, 
Schwangerschaft oder den 16 Wochen 
nach der Niederkunft einer Arbeitneh-
merin). 

[ 34 ] Die Probezeit, die an dem Tag beginnt, an dem der Arbeitnehmer sich 
zum ersten Mal an seinen Arbeitsplatz begibt, entspricht generell dem 
ersten Monat des Arbeitsverhältnisses und kann bis auf höchstens 3 Mo-
nate verlängert werden, wenn der Vertrag dies vorsieht. Während dieses 
Zeitraums kann jede der Vertragsparteien den Arbeitsvertrag jederzeit mit 
einer Kündigungsfrist von 7 Tagen kündigen (vgl. Art. 335b Abs. 1 OR).
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 Die Nichteignung besteht in einer Unvereinbarkeit zwischen 
der durchzuführenden Tätigkeit bzw. dem Arbeitsplatz und dem 
Gesundheitszustand des Arbeitnehmers. Diese Unvereinbarkeit 
setzt den Arbeitnehmer einem schwerwiegenden Risiko für 
sich selbst und/oder für andere (z. B. Arbeitskollegen oder das 
ungeborene Kind einer schwangeren Arbeitnehmerin) aus. Die 
Nichteignung ist spezifisch für einen Arbeitsplatz oder eine 
Tätigkeit.

 Die Eignung kann dauerhaft oder vorübergehend sein. Sie kann an 
Bedingungen geknüpft sein (bedingte Eignung).

 Die Eignung stellt kein Urteil über die Kompetenzen des 
Arbeitnehmers dar. 

 Die Eignung für einen Arbeitsplatz wird festgestellt :

 µ wenn sie vom Rechtsrahmen speziell gefordert wird 
(Gebundenheit an medizinische Massnahmen der SUVA, 
Nachtarbeit, Mutterschutzverordnung usw.);

 µ wenn sie vom Arbeitgeber im Rahmen von 
Gesundheitsschutzmassnahmen beantragt wird, die für 
besondere Situationen eingeführt werden (z. B. bei Einstellung, 
nach Krankheit oder Unfall usw.).
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 Der Arzt, der die Eignung beurteilt, muss :

 µ für Nachtarbeiter ausdrücklich ein Arbeitsmediziner oder 
ein Arzt sein, der Kenntnisse im Bereich Arbeitssicherheit 
und Gesundheitsschutz und über die Arbeitsbedingungen im 
Unternehmen erworben hat. Ein praktizierender Arzt ohne diese 
Qualifikationen setzt sich Sanktionen aus.

 µ für schwangere Arbeitnehmerinnen der Arzt sein, der die 
Schwangerschaft betreut.

 Die Folgen einer Nichteignung sind je nach Situation unterschiedlich :

 µ Betreffend die Nachtarbeit verpflichtet die Nichteignung den 
Arbeitgeber, dem Mitarbeiter eine Tagesarbeit anzubieten, die 
mit derjenigen vergleichbar ist, die er bisher bei Nacht ausübte. 
Die Nichteignung kann befristet sein, wenn sie mit einer 
vorübergehenden Verschlechterung des Gesundheitszustands 
verbunden ist. Im Falle einer dauernden Nichteignung und wenn 
vom Arbeitgeber keine Tagesarbeit angeboten werden kann, ist 
eine Kündigung möglich.

 µ Betreffend den Arbeitsplatz einer schwangeren Mitarbeiterin 
ist die Nichteignung, resp. Beschäftigungsverbot von Natur 
aus befristet und ist bei erwiesener Gefahr infolge einer 
Risikobeurteilung oder einer angenommenen Gefahr ohne 
durchgeführte Risikobeurteilung (Vorsorgeprinzip) angezeigt. 
Das Beschäftigungsverbot wird aufgehoben, wenn der 
Arbeitsplatz an die erwiesene Gefahr angepasst wurde oder 
wenn die Risikobeurteilung die Ungefährlichkeit für die 
Gesundheit bestätigt. Wenn eine Anpassung des Arbeitsplatzes 
nicht möglich ist und der Arbeitgeber keine gleichwertige Arbeit 
anbieten kann, die nicht gesundheitsgefährdend ist, besteht das 
Beschäftigungsverbot während der Schwangerschaft fort und 
der Arbeitgeber muss der Mitarbeiterin 80 % ihres gewöhnlichen 
Lohns bezahlen (vgl. Art. 35 Abs. 3 ArG)[ 35 ].

[ 35 ] Bundesgesetz über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel vom 13. 
März 1964, SR 822.11.
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Der Nichteignung für eine Tätigkeit oder 
einen Arbeitsplatz steht die Eignung für 
eine Tätigkeit oder einen Arbeitsplatz 
gegenüber [ 36 ][ 37 ], die der Vereinbarkeit 
der durchzuführenden Tätigkeit oder des 
Arbeitsplatzes mit dem Gesundheitszu-
stand des Arbeitnehmers entspricht. Die 
Beurteilung der Eignung erfolgt in Bezug 
auf einen spezifischen Arbeitsplatz oder 
eine spezifische Tätigkeit und wird in 
ein Gesamtkonzept des Risikomanage-
ments am Arbeitsplatz eingebunden. In 
diesem Sinne bezeichnet die Eignung die 
medizinische Fähigkeit, die berufliche 
Tätigkeit ganz oder teilweise auszuüben, 
mit einem akzeptablen Risiko sowohl für 
die Gesundheit der betroffenen Person 
als auch für andere. Durch die Aner-
kennung einer Nichteignung wird somit 
bestätigt, dass ein Risiko durch andere 
Vorbeugungsmassnahmen nicht akzep-
tabel gemacht werden kann.

Eine Eignungsverfügung kann nur erlas-
sen werden, wenn die Fortsetzung der 
ausgeübten Tätigkeit den Arbeitnehmer 
keinem schwerwiegenden Risiko für sich 
selbst und/oder für andere aussetzt. Sie 
bestätigt, dass der Gesundheitszustand 
des Arbeitnehmers mit der durchzufüh-
renden Arbeit und den entsprechenden 
Aufgaben vereinbar ist. 

Die Eignung, die dauernd oder befristet 
sein kann, kann an bestimmte Bedin-
gungen geknüpft sein (bedingte Eig-
nung).

Achtung : Die medizinische Eignung für 
einen Arbeitsplatz ist kein Urteil über die 
Kompetenzen des Arbeitnehmers! Sie 
bezieht sich auf den Arbeitsplatz, die 
Arbeitsbedingungen und den Gesund-
heitszustand des Arbeitnehmers.

So gibt der Arzt zum Beispiel im Rah-
men der Betreuung von Arbeitneh-
mern, die Nachtarbeit verrichten, oder 
von schwangeren Arbeitnehmerinnen 
in einem Eignungsausweis an, ob die 
Tätigkeit am betroffenen Arbeitsplatz 
fortgesetzt werden kann (Eignung), 
ob sie unter bestimmten Bedingungen 
fortgesetzt werden kann (Eignung mit 
Einschränkungen, sogenannte beding-
te Eignung), oder ob sie unterbrochen 
werden muss (Nichteignung; vgl. Art. 
45 Abs. 3 ArGV 1[ 38 ], Beschäftigungsver-
bot; Art. 3 Abs. 1 Mutterschutzverord-
nung[ 39 ]).

Eignungsausweise müssen immer mit 
präventiven Ratschlägen für die betrof-
fenen Arbeitnehmer verbunden sein (vgl. 
Art. 17c ArG, Art. 43-45 ArGV 1). 

[ 36 ] Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten 
(VUV) vom 19. Dezember 1983, SR 832.30.

[ 37 ] Barrit Joëlle / Dubre Jean Yves et al., L’inaptitude en 50 questions, 2e édi-
tion, Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et 
du Dialogue social, Nantes, November 2012.

[ 38 ] Verordnung 1 zum Arbeitsgesetz (ArGV 1) vom 10. Mai 2000, SR 822.111.

[ 39 ] Verordnung des WBF über gefährliche und beschwerliche Arbeiten bei 
Schwangerschaft und Mutterschaft (Mutterschutzverordnung) vom 20. 
März 2001, SR 822.111.52.
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Die Ausstellung einer Eignungsverfügung 
aus Gefälligkeit für Arbeitnehmer mit 
gefährdenden Tätigkeiten kann dauer-
hafte Folgen für die Gesundheit dieser 
Arbeitnehmer haben und später bei 
diesen zu einer Nichteignung führen. 
Zudem gilt dieses Zeugnis, wenn es nicht 
der Wirklichkeit entspricht, als „falsch“ 
im Sinne des Strafrechts (Art. 318 StGB).

In Anbetracht dessen erfordert die Be-
stimmung bestimmter Arten der Eig-
nung eine spezifische Ausbildung. Ein 
Arzt darf ohne entsprechende Ausbil-
dung kein Zeugnis ausstellen. Er muss 
die Regeln der Standesordnung einhal-
ten und sicherstellen, dass er über die 
erforderlichen Fachkenntnisse für eine 
Stellungnahme verfügt. Der Arzt ist ver-
pflichtet, sich weiterzubilden, und kann 
bei einer Verletzung seiner beruflichen 
Pflichten insbesondere zivilrechtlich 
haftbar gemacht werden.

Ausserdem ist der Arbeitgeber gesetzlich 
für den Schutz der Gesundheit seiner 
Arbeitnehmer verantwortlich (Art. 328 
OR, Art. 6 und Art. 35 ArG). Er muss 
daher die vom ArG festgelegten Ver-
fahren im Bereich Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz einhalten (Art. 50ff 
ArG für das Verwaltungsverfahren und 
Art. 59 ArG für die strafrechtliche Ver-
antwortlichkeit des Arbeitgebers). Bei 
einem Verstoss gegen das Gesetz, eine 
Verordnung oder Verfügung macht die 
kantonale Behörde, das Eidgenössische 
Arbeitsinspektorat oder der Arbeits-
ärztliche Dienst den Fehlbaren auf den 

Verstoss aufmerksam und verlangt die 
Einhaltung der nicht befolgten Vorschrift 
oder Verfügung (vgl. Art. 51 Abs. 1 ArG). 
Leistet der Fehlbare dem Verlangen keine 
Folge, so erlässt die kantonale Behörde 
eine entsprechende Verfügung, verbun-
den mit der Strafandrohung von Art. 292 
StGB. Diese Bestimmung bestraft den-
jenigen mit einer Busse, der sich nicht 
an eine Verfügung einer Behörde oder 
eines zuständigen Beamten hält (vgl. 
Art. 51 Abs. 2 ArG).

Daher muss der Arbeitgeber prüfen, ob 
der Arzt die erforderlichen Fachkennt-
nisse im Bereich Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz erworben hat, wie 
für jeden Auftrag, und wenn dies nicht 
der Fall ist, eine vertragliche Zusam-
menarbeit mit einem Arbeitsmediziner 
vorsehen. Der Arbeitgeber könnte sich 
gegen den Allgemeinarzt wenden, wenn 
dieser ihm nicht mitgeteilt hat, dass er 
sich nicht „mit den arbeitsmedizinischen 
Grundlagen vertraut gemacht hat“ (z. 
B. Bestätigung der von der SGARM an-
erkannten Ausbildungen, oder andern-
falls Anfrage für eine offizielle Zusam-
menarbeit mit einem Arbeitsmediziner), 
und wenn er dem Arbeitgeber keinen 
Nachweis über eine spezielle Ausbil-
dung im Bereich Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz vorgelegt hat. Bei 
einem Rechtsstreit entscheidet das Ge-
richt über die Verantwortlichkeit der 
Beteiligten.
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WANN IST EINE 
EIGNUNGSBEURTEILUNG 
ERFORDERLICH   ?

Eine Eignungsbeurteilung erfolgt entwe-
der, wenn sie gesetzlich vorgeschrieben 
ist (z. B. medizinische Massnahmen der 
SUVA, Nachtarbeit oder Mutterschutz-
verordnung), oder wenn sie vom Arbeit-
geber im Rahmen von Gesundheits-
schutzmassnahmen beantragt wird, die 
für besondere Situationen eingeführt 
werden. 

Die medizinische Eignung für einen Ar-
beitsplatz oder eine Tätigkeit wird in der 
Schweiz nach genau definierten Bedin-
gungen beurteilt, die in der folgenden 
Tabelle zusammengefasst sind :

Tabelle 3  
Zusammenfassung der Untersuchungen, infolge derer eine Eignungsverfügung 
erstellt wird

Untersuchung Definition Kenntnis des Unternehmens 
empfohlen oder  
obligatorisch

Eignungsverfügung  
ausgestellt von :

Zahlung der Untersuchung durch : Referenztexte und Besonderheiten

Nachtarbeit Arbeit zwischen 23 Uhr und 6 Uhr 
(+/- 1 Std.)

Obligatorische Kenntnis der 
Verfahren, der Arbeits-be-
dingungen sowie der arbeits-
medizinischen Grundlagen

Arbeitsmediziner oder Arzt 
mit Fachkenntnissen im 
Bereich Arbeitssicherheit 
und Gesundheitsschutz[ 40 ]

Arbeitgeber Art. 17-17e ArG, Art. 29, 43-46 ArGV 1
Eignung gültig für 2 Jahre (ab 45 
Jahre Rechtsanspruch, jedes Jahr 
eine Untersuchung zu verlangen, 
wenn der Nachtarbeiter dies 
wünscht)

Schutz bei Schwangerschaft und 
Mutterschaft

Gefährliche oder beschwerliche 
Arbeiten, die ein potenzielles Risiko 
für die Gesundheit der Mutter oder 
des Kindes darstellen

Indirekt obligatorisch über 
die Risikobeurteilung. Diese 
wird von einem Spezialisten 
der Arbeitssicherheit (ASA) 
durchgeführt. 

Arzt, der die Schwanger-
schaft betreut (im Allge-
meinen ein Gynäkologe)

Arbeitgeber Art. 35 ArG, Art. 61-65 ArGV 1,
Mutterschutzverordnung, Ve-
rordnung über die Eignung der 
Spezialistinnen und Spezialisten der 
Arbeitssicherheit vom 25. November 
1996 (SR 822.116)
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Untersuchung Definition Kenntnis des Unternehmens 
empfohlen oder  
obligatorisch

Eignungsverfügung  
ausgestellt von :

Zahlung der Untersuchung durch : Referenztexte und Besonderheiten

Nachtarbeit Arbeit zwischen 23 Uhr und 6 Uhr 
(+/- 1 Std.)

Obligatorische Kenntnis der 
Verfahren, der Arbeits-be-
dingungen sowie der arbeits-
medizinischen Grundlagen

Arbeitsmediziner oder Arzt 
mit Fachkenntnissen im 
Bereich Arbeitssicherheit 
und Gesundheitsschutz[ 40 ]

Arbeitgeber Art. 17-17e ArG, Art. 29, 43-46 ArGV 1
Eignung gültig für 2 Jahre (ab 45 
Jahre Rechtsanspruch, jedes Jahr 
eine Untersuchung zu verlangen, 
wenn der Nachtarbeiter dies 
wünscht)

Schutz bei Schwangerschaft und 
Mutterschaft

Gefährliche oder beschwerliche 
Arbeiten, die ein potenzielles Risiko 
für die Gesundheit der Mutter oder 
des Kindes darstellen

Indirekt obligatorisch über 
die Risikobeurteilung. Diese 
wird von einem Spezialisten 
der Arbeitssicherheit (ASA) 
durchgeführt. 

Arzt, der die Schwanger-
schaft betreut (im Allge-
meinen ein Gynäkologe)

Arbeitgeber Art. 35 ArG, Art. 61-65 ArGV 1,
Mutterschutzverordnung, Ve-
rordnung über die Eignung der 
Spezialistinnen und Spezialisten der 
Arbeitssicherheit vom 25. November 
1996 (SR 822.116)

[ 40 ] Für den Allgemeinarzt und Internisten wird empfohlen, zum Beispiel den 
früheren Kurs von 3x2 Tagen oder die Weiterbildung zum Partnerarzt für 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (3 ECTS-Credits, Zertifizierung durch 
die SGARM) zu absolvieren, wenn er Aufgaben in Verbindung mit der Ar-
beitssicherheit und dem Gesundheitsschutz in Unternehmen wahrnimmt, 
die gemäss den Richtlinien der Eidgenössischen Koordinationskommis-
sion für Arbeitssicherheit (EKAS) keine besonderen Risiken aufweisen. 
EKAS-Richtlinie Nr. 6508 : Beizug von Arbeitsärzten und anderen Spezia-
listen der Arbeitssicherheit (ASA-Richtlinie), Ausgabe Januar 2007.

 Die Eignungsuntersuchung ist ein Rechtsanspruch für regelmässige 
Nachtarbeiter (mehr als 25 Nächte/Jahr). Sie ist obligatorisch für Ar-
beitnehmer, die beschwerlichen oder gefährlichen Arbeiten/ Situationen 
ausgesetzt sind, sowie für Arbeitnehmer unter 18 Jahre.
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Untersuchung Definition Kenntnis des Unternehmens 
empfohlen oder obligato-
risch

Eignungsverfügung ausges-
tellt von :

Zahlung der Untersuchung durch : Referenztexte und Besonderheiten

SUVA-Unterstellung, je nach Risiko 
(Berufsunfälle/ Berufskrankheiten)

Betrifft Arbeitnehmer, die besonde-
ren Risiken ausgesetzt sind[ 41 ], für 
Eintritts- und/oder Folgeuntersu-
chungen

Für den beauftragten Arzt 
nicht obligatorisch (Besuch 
des Arbeitsplatzes em-
pfohlen, aber nicht vergütet)

Arbeitsmediziner der SUVA, 
der sich auf die bei der 
Untersuchung sowie bei den 
zusätzlichen Untersuchun-
gen durch den beauftragten 
Arzt (Arbeitsmediziner oder 
Arzt mit Fachkenntnissen 
im Bereich Arbeitssicherheit 
und Gesundheitsschutz, oder 
gemeinsam mit der SUVA 
bestimmter, geeigneter Arzt) 
gesammelten Daten stützt[ 42]

SUVA Art. 82 UVG
Art. 70-81 VUV[ 35 ]

Nach Berufskrankheit oder Beruf-
sunfall

Empfohlen SUVA SUVA Art. 78, 79, 80, 81 VUV

Berufliche Fahreignung Landverkehr und Flussschifffahrt Nein Vertrauensärzte, die von 
der Kantons- oder Bun-
desbehörde ab Juli 2016 
zugelassen wurden 

Inhaber des Führerausweises Art. 11a VZV[ 43]

Bahnverkehr Nein Vertrauensärzte, die vom 
Bundesamt für Verkehr 
zugelassen wurden

Inhaber des Führerausweises Art. 13 VTE[44]

Flugpersonal oder Flugverkehrslei-
ter

Lizenzen für Luftfahrtpersonal, 
ärztliche Zeugnisse der Klasse 1, 2 
oder 3 oder Lizenz SRT

Nein Vertrauensärzte, die vom 
Bundesamt für Zivilluftfahrt 
zugelassen wurden

Inhaber der Lizenz Art. 11 der Verordnung (UE) Nr. 
1178/2011 (flugmedizinische 
Tauglichkeit von Flugbegleitern)[ 45 ]

[ 41 ] Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen

[ 42 ] Arbeitsmediziner oder Arzt mit Fachkenntnissen im Bereich Arbeitssi-
cherheit und Gesundheitsschutz, oder gemeinsam mit der SUVA bestim-
mter, geeigneter Arzt 

[ 43] Verordnung über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum 
Strassenverkehr vom 27. Oktober 1976 (VZV), SR 741.51. 

[ 44] Verordnung des UVEK über die Zulassung zum Führen von Triebfahrzeugen 
der Eisenbahnen vom 27. November 2009 (VTE), SR 742.141.21.

[ 45] Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 der Kommission vom 3. November 2011 
zur Festlegung technischer Vorschriften und von Verwaltungsverfahren 
in Bezug auf das fliegende Personal in der Zivilluftfahrt gemäss der Ve-
rordnung (EG) Nr. 216/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates, 
ABl L 311 vom 25. November 2011.du 25 novembre 2011.
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Untersuchung Definition Kenntnis des Unternehmens 
empfohlen oder obligato-
risch

Eignungsverfügung ausges-
tellt von :

Zahlung der Untersuchung durch : Referenztexte und Besonderheiten

SUVA-Unterstellung, je nach Risiko 
(Berufsunfälle/ Berufskrankheiten)

Betrifft Arbeitnehmer, die besonde-
ren Risiken ausgesetzt sind[ 41 ], für 
Eintritts- und/oder Folgeuntersu-
chungen

Für den beauftragten Arzt 
nicht obligatorisch (Besuch 
des Arbeitsplatzes em-
pfohlen, aber nicht vergütet)

Arbeitsmediziner der SUVA, 
der sich auf die bei der 
Untersuchung sowie bei den 
zusätzlichen Untersuchun-
gen durch den beauftragten 
Arzt (Arbeitsmediziner oder 
Arzt mit Fachkenntnissen 
im Bereich Arbeitssicherheit 
und Gesundheitsschutz, oder 
gemeinsam mit der SUVA 
bestimmter, geeigneter Arzt) 
gesammelten Daten stützt[ 42]

SUVA Art. 82 UVG
Art. 70-81 VUV[ 35 ]

Nach Berufskrankheit oder Beruf-
sunfall

Empfohlen SUVA SUVA Art. 78, 79, 80, 81 VUV

Berufliche Fahreignung Landverkehr und Flussschifffahrt Nein Vertrauensärzte, die von 
der Kantons- oder Bun-
desbehörde ab Juli 2016 
zugelassen wurden 

Inhaber des Führerausweises Art. 11a VZV[ 43]

Bahnverkehr Nein Vertrauensärzte, die vom 
Bundesamt für Verkehr 
zugelassen wurden

Inhaber des Führerausweises Art. 13 VTE[44]

Flugpersonal oder Flugverkehrslei-
ter

Lizenzen für Luftfahrtpersonal, 
ärztliche Zeugnisse der Klasse 1, 2 
oder 3 oder Lizenz SRT

Nein Vertrauensärzte, die vom 
Bundesamt für Zivilluftfahrt 
zugelassen wurden

Inhaber der Lizenz Art. 11 der Verordnung (UE) Nr. 
1178/2011 (flugmedizinische 
Tauglichkeit von Flugbegleitern)[ 45 ]
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Untersuchung Definition Kenntnis des Unternehmens 
empfohlen oder obligato-
risch

Eignungsverfügung ausges-
tellt von :

Zahlung der Untersuchung durch : Referenztexte und Besonderheiten

Nach nicht berufsbedingter 
Krankheit oder Nichtberufsunfall 
bei Folgeerscheinungen

Auf Initiative des Arbeitnehmers Nicht obligatorisch, aber 
empfohlen

allen Ärzten Krankenversicherer, 
Unfallversicherer

Art. 25 KVG, Art. 10 UVG

Eignung beim Eintritt oder im 
Laufe des Arbeitsverhältnisses 
ausserhalb SUVA-Unterstellung

Auf Ersuchen des Arbeitgebers oder 
einer Behörde (z. B. Arbeitsstellen 
von Ärzten, Kleinkindererziehern)

Nicht obligatorisch, aber 
empfohlen

allen Ärzten, doch em-
pfohlen wird ein Arbeits-
mediziner für Arbeitsstellen 
jeder Art, und ein Arzt mit 
Fachkenntnissen im Bereich 
Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz für Un-
ternehmen ohne besondere 
Risiken*

Arbeitgeber, ersuchende Behörde[ 46 ] Art. 6 ArG, Art. 328 und 328b OR[47 ] 
Gesetzgebung über den öffentlichen 
Dienst[48 ]

Normalarbeitsvertrag für Pflegeper-
sonal[ 49 ]

[ 46 ] Dunand Jean-Philippe, Commentaire de l’art. 328b CO, in : Jean-Philippe 
Dunand/Pascal Mahon (éds), Commentaire du contrat de travail, Stäm-
pfli, Bern 2013, Nr. 63 zu Art. 328b OR, S. 336 : „Die Kosten der Untersu-
chung gehen zu Lasten des Arbeitgebers“ (nur in Französisch).

[ 47] Art. 328b OR, der für dem Privatrecht unterliegende Arbeitsverhältnisse 
anwendbar ist, erlaubt dem Arbeitgeber, von dem Stellenbewerber zu ver-
langen, dass er sich einer ärztlichen Untersuchung unterzieht, um seine 
Eignung für das in Betracht gezogene Arbeitsverhältnis festzustellen. Art. 
328 OR erlaubt dem Arbeitgeber ebenfalls, von arbeitsunfähigen Mitar-
beitern zu verlangen, dass sie sich während des Arbeitsverhältnisses einer 
ärztlichen Untersuchung unterziehen, um ihre Eignung festzustellen. Vgl. 
diesbezüglich z. B. Dunand Jean-Philippe, Commentaire de l’art. 328b CO, 
in : Jean-Philippe Dunand/Pascal Mahon (éds), Commentaire du contrat 
de travail, Stämpfli, Bern 2013, Nr. 61-64 und 67 zu Art. 328b OR, S. 335-
337. Vgl. auch BGE 125 III 70, Kap. 3.
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Untersuchung Definition Kenntnis des Unternehmens 
empfohlen oder obligato-
risch

Eignungsverfügung ausges-
tellt von :

Zahlung der Untersuchung durch : Referenztexte und Besonderheiten

Nach nicht berufsbedingter 
Krankheit oder Nichtberufsunfall 
bei Folgeerscheinungen

Auf Initiative des Arbeitnehmers Nicht obligatorisch, aber 
empfohlen

allen Ärzten Krankenversicherer, 
Unfallversicherer

Art. 25 KVG, Art. 10 UVG

Eignung beim Eintritt oder im 
Laufe des Arbeitsverhältnisses 
ausserhalb SUVA-Unterstellung

Auf Ersuchen des Arbeitgebers oder 
einer Behörde (z. B. Arbeitsstellen 
von Ärzten, Kleinkindererziehern)

Nicht obligatorisch, aber 
empfohlen

allen Ärzten, doch em-
pfohlen wird ein Arbeits-
mediziner für Arbeitsstellen 
jeder Art, und ein Arzt mit 
Fachkenntnissen im Bereich 
Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz für Un-
ternehmen ohne besondere 
Risiken*

Arbeitgeber, ersuchende Behörde[ 46 ] Art. 6 ArG, Art. 328 und 328b OR[47 ] 
Gesetzgebung über den öffentlichen 
Dienst[48 ]

Normalarbeitsvertrag für Pflegeper-
sonal[ 49 ]

[ 48 ] Vgl. z. B. Art. 5 der Ausführungsverordnung des allgemeinen Genfer 
Gesetzes betreffend das Personal der kantonalen Verwaltung und der 
öffentlichen medizinischen Einrichtungen vom 24. Februar 1999 (RPAC; 
RSG B 5 05.01) (nur in Französisch) : „Der Mitarbeiter muss über einen 
Gesundheitszustand verfügen, der es ihm ermöglicht, die Pflichten sei-
ner Tätigkeit zu erfüllen.“ (Abs. 1) „Er kann jederzeit einer medizinischen 
Untersuchung unterzogen werden, die unter der Verantwortung des Ge-
sundheitsdienstes für das Staatspersonal durchgeführt wird.“ (Abs. 2); 
vgl. auch Art. 28 des Gesetzes über das Personal des Staates, SGS/VS 172.2.

[ 49 ] Vgl. Art. 8 des Bundesratsbeschlusses über den Normalarbeitsvertrag 
für das Pflegepersonal vom 23. Dezember 1971, SR 221.215.328.4 : „Der 
Arbeitnehmer hat sich beim Stellenantritt ärztlich untersuchen zu lassen, 
sofern er kein ärztliches Zeugnis vorweisen kann, das weniger als sechs 
Monate alt ist. In die Untersuchung sind Röntgenuntersuchung, Urin- und 
Blutanalyse sowie Tbc-Test einzubeziehen. Die Kosten der Untersuchung 
gehen zu Lasten des Arbeitgebers, sofern der Arbeitnehmer sich nicht auf 
eigenen Wunsch durch einen selbstgewählten Arzt untersuchen lässt.“ 
(Abs. 1) „Der Gesundheitszustand des Arbeitnehmers ist mindestens 
einmal jährlich zu kontrollieren. Vorbehalten bleibt die zusätzliche phy-
sikalische und medizinische Überwachung der strahlenexponierten Ar-
beitnehmer gemäss der Gesetzgebung über den Strahlenschutz.“ (Abs. 2)
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[ 50 ] Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO), Wegleitung zum Arbeitsgesetz und den Verordnungen 
1 und 2, 2. Ausg., Stand : April 2015, Bern 2016, zu Art. 17d ArG, S. 017d-1 : „Wenn eine gesund-
heitliche Beeinträchtigung den Einsatz in der Nacht nicht mehr erlaubt, so ist der Arbeitgeber 
verpflichtet, die betroffenen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen nach Möglichkeit in eine ihnen 
angemessene Tagesarbeit zu versetzen. Eine Verpflichtung zur Weiterbeschäftigung, wenn keine 
ähnliche Tagesarbeit angeboten werden kann, besteht im Arbeitsgesetz nicht, allerdings darf 
sich der Arbeitgeber den Entscheid auch nicht zu einfach machen. Er muss unter Einbezug aller 
betrieblicher Möglichkeiten prüfen, ob eine Versetzung zu Tagesarbeit möglich ist.“ 
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WER STELLT DIE NICHTEIGNUNG 
FEST   ?

Die Nichteignung zur Nachtarbeit wird 
von einem vom Arbeitgeber beauftrag-
ten Arbeitsmediziner oder Arzt mit Fach-
kenntnissen im Bereich Arbeitssicherheit 
und Gesundheitsschutz festgestellt (Art. 
43 Abs. 2 ArGV 1). Die vorschriftsmässi-
gen Angaben der Untersuchungen zur 
medizinischen Eignung zur Nachtarbeit 
sind in Abbildung 1 von Kapitel 6 auf-
geführt, d. h. in den Fällen, in denen 
die Aspekte des ArG betreffend die Ar-
beits- und Ruhezeiten anwendbar sind. 
Dies ist zum Beispiel nicht der Fall für 
die Bundes-, Kantons- und Gemeinde-
verwaltungen. 

Das Beschäftigungsverbot von schwan-
geren Arbeitnehmerinnen wird von dem 
Arzt, der die Schwangerschaft betreut 
(im Allgemeinen ein Gynäkologe), fest-
gestellt. Ein Beschäftigungsverbot muss 
in zwei Fällen erlassen werden :

 µ bei vermuteten Risiken und wenn vom 
Arbeitgeber keine Risikobeurteilung 
angeboten wurde (Vorsorgeprinzip);

 µ bei einer erwiesenen und durch eine 
Risikobeurteilung dokumentierten Ge-
fahr und ohne entsprechende Einrich-
tung des Arbeitsplatzes (vgl. Tabelle 5 : 
Übersichtstafel des SECO [ArG, ArGV 1 
und 3] und Tabelle 6 : Übersichtstafel 
des SECO, Mutterschutzverordnung).

Das Beschäftigungsverbot muss aufge-
hoben werden, wenn gemäss Risikobe-
urteilung keine Gesundheitsgefährdung 
vorliegt oder wenn ein angepasster Ar-
beitsplatz angeboten wird. Der Arzt, der 
die Schwangerschaft betreut, muss si-
cherstellen, dass die ergriffenen Vorbeu-
gungsmassnahmen tatsächlich wirksam 
sind. Das Beschäftigungsverbot insbe-
sondere von schwangeren Arbeitneh-
merinnen ist demnach immer befristet.

WELCHES SIND DIE FOLGEN EINER 
NICHTEIGNUNG   ?

Nichteignung zur Nachtarbeit : Die 
Nichteignung eines Arbeitnehmers zur 
Nachtarbeit kann zeitlich begrenzt (be-
fristete Nichteignung) oder dauernd 
sein. Eine befristete Nichteignung zur 
Nachtarbeit kann zum Beispiel während 
der Gleichgewichtsphase einer Diabetes 
Typ 2 auftreten. In diesem Fall wird die 
Nichteignung zur Nachtarbeit je nach 
der Entwicklung des Gesundheitszu-
stands überprüft. 

 



[ 51 ] Bei Vorliegen eines ärztlichen Gefälligkeitszeugnisses dürfen die Taggelder 
der Taggeldversicherung (oder im anderen Fall des Lohns gemäss Art. 
324a OR) nicht gezahlt werden. Der Arzt setzt sich hierbei strafrecht-
lichen Sanktionen (Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe; vgl. 
 Art. 318 StGB) und verwaltungsrechtlichen Sanktionen aus (Verwar-
nung, Verweis, Busse oder Entzug der Berufsausübungsbewilligung; vgl. 
 z. B. Art. 191 LSP-VD [nur in Französisch], Art. 133 GG-VS).

[ 52 ] Maurisse Marie. Femmes enceintes, au boulot !, L’Hebdo, 19. März 2015, 
S. 32-33.

[ 53 ] Talos Christine. Du repos et un bon traitement auraient pu sauver mon 
bébé. Nicollier Marie. Zoom sur le certificat d’aptitude. Schmuck Pascal. 
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Ungeachtet dessen, ob die Nichteignung 
zur Nachtarbeit befristet oder dauernd 
ist, verpflichtet sie den Arbeitgeber, dem 
Mitarbeiter eine ähnliche Tagesarbeit 
anzubieten (vgl. Art. 17d ArG). Bei dau-
ernder Nichteignung, und wenn vom 
Arbeitgeber keine Tagesarbeit angebo-
ten werden kann, steht das Gesetz ei-
ner Kündigung des Arbeitnehmers nicht 
entgegen[ 50 ].

Beschäftigungsverbot von schwange-
ren Arbeitnehmerinnen : Ein Beschäfti-
gungsverbot während einer Schwanger-
schaft ist immer befristet. Dieses Verbot 
kann sich aus einer mangelnden Anpas-
sung des Arbeitsplatzes (Fehlen von an-
gemessenen Schutzmassnahmen) erge-
ben oder aufgrund des Vorsorgeprinzips 
bei mutmasslichen beschwerlichen oder 
gefährlichen Arbeiten (keine Risikobeur-
teilung). Im letzteren Fall muss Das Be-
schäftigungsverbot aufgehoben werden, 
sobald eine entsprechende Beurteilung 
durchgeführt wurde und diese ergeben 
hat, dass die Arbeit keine Bedrohung für 
die Gesundheit der schwangeren Arbeit-
nehmerin und/oder des ungeborenen 
Kindes darstellt. Wenn die Risikobeur-
teilung

eine Gefahr für die Sicherheit oder die 
Gesundheit aufzeigt und es unmöglich 
ist, geeignete Schutzmassnahmen an-
zuwenden, muss der Arbeitgeber der 
Mitarbeiterin eine gleichwertige, nicht 
gefährdende Arbeit anbieten (vgl. Art. 35 
Abs. 3 ArG). Wenn der Arbeitgeber keine 
solche Arbeit anbieten kann, muss er auf 
die Beschäftigung der Arbeitnehmerin 
verzichten und ihr 80 % ihres gewöhn-
lichen Lohns bezahlen, einschliesslich 
einer angemessenen Vergütung für aus-
fallenden Naturallohn (vgl. Art. 35 Abs. 3 
ArG). Dieser Umstand begründet keinen 
Rechtsanspruch auf Leistungen der kol-
lektiven Krankentaggeldversicherung. Es 
ist Aufgabe des behandelnden Arztes (im 
Allgemeinen ein Gynäkologe), festzu-
stellen, ob seine Patientin aus medizini-
schen Gründen (inkl. im Zusammenhang 
mit der Entbindung) arbeitsunfähig ist 
oder ob diese in guter Gesundheit ist, 
aber ihre Tätigkeit aufgrund der damit 
verbundenen Gefahren unterbrechen 
muss. Derzeit werden unangemessene 
Arztzeugnisse besonders scharf unter 
die Lupe genommen, da einige Taggeld-
versicherer den Gynäkologen vorwerfen, 
bei der Ausstellung von Arbeitsunfähig-
keitszeugnissen an schwangere Frauen 
zu grosszügig zu sein[ 51, 52, 53 ].
 





4

Gemeinsamkeiten 

und Unterschiede  

zwischen 

Arbeitsunfähigkeit  

und Nichteignung 



 Beide werden von einem Arzt bescheinigt. 

 Die Arbeitsunfähigkeit wird vom Gesetz definiert. Die Nichteignung 
ist das Ergebnis einer Gesamtbeurteilung des Risikos, in einer 
bestimmten medizinischen Situation an einem Arbeitsplatz zu 
arbeiten (diese Risikobeurteilung umfasst die Gesamtheit der 
Vorbeugungsmassnahmen).

 Die Arbeitsunfähigkeit kann von jedem Arzt bescheinigt werden. Die 
Nichteignung kann nur von einem vom Unternehmen beauftragten 
Arbeitsmediziner oder Arzt mit Fachkenntnissen im Bereich 
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (für Nachtarbeit), bzw. 
von dem Arzt, der die Schwangerschaft betreut (im Rahmen der 
Mutterschutzverordnung), bescheinigt werden. 
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Sowohl die Arbeitsunfähigkeit als auch 
die Nichteignung werden von einem Arzt 
bescheinigt (Arbeitsunfähigkeitszeugnis 
oder Nichteignungsverfügung).

Jedoch fordert Art. 34 der Standesord-
nung der FMH[13 ], dass die Ärzte bei 
der Ausstellung dieser Dokumente „nach 
bestem Wissen ihre ärztliche Überzeu-
gung auszudrücken“ und „alle Sorgfalt 
anzuwenden“ haben, und untersagt 
ausdrücklich die Ausstellung von Ge-
fälligkeitszeugnissen. Die Zeugnisse und 
Berichte müssen klar, transparent und 
für den Leser verständlich formuliert sein 
und der Wahrheit entsprechen. Die allei-
nige Überzeugung des Arztes, auch wenn 
diese auf der Standesordnung beruht, 
ermöglicht nicht die Ausstellung eines 
Zeugnisses, mit dem rechtliche Folgen 
verbunden sind. Ein Arzt, der ein Zeugnis 
ausstellt, muss immer sich selbst und 
seiner Berufsausübung gerecht werden, 
um bei Anfechtungen entsprechend ar-
gumentieren zu können.
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Die Unterschiede zwischen Arbeitsunfähigkeit und Nichteignung sind in Tabelle 4 
aufgeführt.

Tabelle 4
Unterschiede zwischen Arbeitsunfähigkeit und Nichteignung (Nachtarbeit [NA] 
und Mutterschutzverordnung)

Arbeitsunfähigkeit Nichteignung zur Nachtarbeit Beschäftigungsverbot gemäss 
Mutterschutzverordnung

Definition Gesetzliche Definition (Art. 6 ATSG) : „Arbeitsunfähigkeit ist die durch 
eine Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder psychischen 
Gesundheit bedingte, volle oder teilweise Unfähigkeit, im bisherigen 
Beruf oder Aufgabenbereich zumutbare Arbeit zu leisten. Bei langer 
Dauer wird auch die zumutbare Tätigkeit in einem anderen Beruf oder 
Aufgabenbereich berücksichtigt.“

Die Anerkennung einer Arbeitsunfähigkeit bestimmt den Anspruch auf 
finanzielle Leistungen von seiten des Arbeitgebers oder anderer Sozial-
versicherungen (z. B. UVG, KVG) oder Privatversicherungen.

Es gibt keine gesetzliche Definition der Nichteignung.
Jedoch erfolgt die Beurteilung der Eignung, um die gesetzlichen Verpflichtungen des Arbeitgebers betref-
fend den Gesundheitsschutz seiner Mitarbeiter zu erfüllen.
Die Nichteignung setzt daher das Vorliegen einer medizinischen Situation voraus, die eine inakzeptable 
Gesundheitsgefährdung für den Mitarbeiter oder andere Personen bei der Ausübung eines Teils oder der 
gesamten Berufstätigkeit darstellt.
Die Beurteilung der Eignung ist Bestandteil eines Gesamtkonzepts des Risikomanagements am Arbeitsplatz 
und der sich daraus ergebenden Vorbeugungsmassnahmen.
Somit bestätigt die Anerkennung einer Nichteignung, dass ein Risiko durch andere Vorbeugungsmassna-
hmen nicht akzeptabel gemacht werden kann. 

Ursachen Gesundheitsschaden, pathologischer Befund Mangelnde Anpassungsfähigkeit an die Nachtar-
beit in dauerhafter Form mit chronischen Gesund-
heitsstörungen, die durch präventive Beratung nicht 
unter Kontrolle gebracht werden können. 

Arbeitsbedingungen, die für die Mutter oder das 
Kind beschwerlich oder gefährlich sind.

Rechtsrahmen Art. 324a-b OR, Art. 67-77 KVG, VVG und Allgemeine Versicherungsbe-
dingungen

Art. 16-17 ArG, Art. 43-46 ArGV1 Art. 35 ArG, Art. 61-65 ArGV1,  
Mutterschutzverordnung

Ausstellung des Zeugnisses jeder Arzt Vom Unternehmen beauftragter zugelassener Arzt 
(vgl. Tabelle 3)

Arzt, der die Schwangerschaft betreut  
(im Allgemeinen ein Gynäkologe)

Ausgleich des Einkommens Arbeitgeber (100 % des Lohns, je nach der Zahl der Dienstjahre des 
Arbeitnehmers und dem Kanton des Firmensitzes (Richtwerte werden 
von der Berner Skala[ 20 ] festgelegt, die in den Westschweizer Kantonen 
angewandt wird) oder Taggeldversicherung der kollektiven Lohnausfall-
versicherung (im Allgemeinen 80 % des Lohns, Zahlung während 720 
Tagen).

Wenn möglich, Weiterbeschäftigung an einem ver-
gleichbaren Arbeitsplatz für Tagesarbeit 

Arbeitgeber
(80 % des Lohns während der Dauer des Beschäfti-
gungsverbotes)

Finanzierung 
der Untersuchung

Krankenversicherung oder Unfallversicherung Arbeitgeber Arbeitgeber
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Arbeitsunfähigkeit Nichteignung zur Nachtarbeit Beschäftigungsverbot gemäss 
Mutterschutzverordnung

Definition Gesetzliche Definition (Art. 6 ATSG) : „Arbeitsunfähigkeit ist die durch 
eine Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder psychischen 
Gesundheit bedingte, volle oder teilweise Unfähigkeit, im bisherigen 
Beruf oder Aufgabenbereich zumutbare Arbeit zu leisten. Bei langer 
Dauer wird auch die zumutbare Tätigkeit in einem anderen Beruf oder 
Aufgabenbereich berücksichtigt.“

Die Anerkennung einer Arbeitsunfähigkeit bestimmt den Anspruch auf 
finanzielle Leistungen von seiten des Arbeitgebers oder anderer Sozial-
versicherungen (z. B. UVG, KVG) oder Privatversicherungen.

Es gibt keine gesetzliche Definition der Nichteignung.
Jedoch erfolgt die Beurteilung der Eignung, um die gesetzlichen Verpflichtungen des Arbeitgebers betref-
fend den Gesundheitsschutz seiner Mitarbeiter zu erfüllen.
Die Nichteignung setzt daher das Vorliegen einer medizinischen Situation voraus, die eine inakzeptable 
Gesundheitsgefährdung für den Mitarbeiter oder andere Personen bei der Ausübung eines Teils oder der 
gesamten Berufstätigkeit darstellt.
Die Beurteilung der Eignung ist Bestandteil eines Gesamtkonzepts des Risikomanagements am Arbeitsplatz 
und der sich daraus ergebenden Vorbeugungsmassnahmen.
Somit bestätigt die Anerkennung einer Nichteignung, dass ein Risiko durch andere Vorbeugungsmassna-
hmen nicht akzeptabel gemacht werden kann. 

Ursachen Gesundheitsschaden, pathologischer Befund Mangelnde Anpassungsfähigkeit an die Nachtar-
beit in dauerhafter Form mit chronischen Gesund-
heitsstörungen, die durch präventive Beratung nicht 
unter Kontrolle gebracht werden können. 

Arbeitsbedingungen, die für die Mutter oder das 
Kind beschwerlich oder gefährlich sind.

Rechtsrahmen Art. 324a-b OR, Art. 67-77 KVG, VVG und Allgemeine Versicherungsbe-
dingungen

Art. 16-17 ArG, Art. 43-46 ArGV1 Art. 35 ArG, Art. 61-65 ArGV1,  
Mutterschutzverordnung

Ausstellung des Zeugnisses jeder Arzt Vom Unternehmen beauftragter zugelassener Arzt 
(vgl. Tabelle 3)

Arzt, der die Schwangerschaft betreut  
(im Allgemeinen ein Gynäkologe)

Ausgleich des Einkommens Arbeitgeber (100 % des Lohns, je nach der Zahl der Dienstjahre des 
Arbeitnehmers und dem Kanton des Firmensitzes (Richtwerte werden 
von der Berner Skala[ 20 ] festgelegt, die in den Westschweizer Kantonen 
angewandt wird) oder Taggeldversicherung der kollektiven Lohnausfall-
versicherung (im Allgemeinen 80 % des Lohns, Zahlung während 720 
Tagen).

Wenn möglich, Weiterbeschäftigung an einem ver-
gleichbaren Arbeitsplatz für Tagesarbeit 

Arbeitgeber
(80 % des Lohns während der Dauer des Beschäfti-
gungsverbotes)

Finanzierung 
der Untersuchung

Krankenversicherung oder Unfallversicherung Arbeitgeber Arbeitgeber
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Allgemeine 

Empfehlungen 

und Erläuterungen 



 Die Zeugnisse müssen mit Sorgfalt, Transparenz und beruflicher 
Gewissenhaftigkeit nach Untersuchung der betreffenden Person 
ausgestellt werden. Bei einer Nichteignung ist ein vorheriger Besuch 
des Arbeitsplatzes wünschenswert und eine genaue Kenntnis des 
Arbeitsplatzes unbedingt erforderlich (Mindestvoraussetzung). 
Ein Zeugnis, das wissentlich oder durch Fahrlässigkeit nicht 
der Wirklichkeit entspricht, setzt den Arzt strafrechtlichen, 
zivilrechtlichen und verwaltungsrechtlichen Sanktionen aus. 

 Das Arbeitsunfähigkeitszeugnis ist keine „Lösung“ für das Problem 
einer Nichteignung für einen Arbeitsplatz, insbesondere bei einer 
Frau, deren Schwangerschaft nicht pathologisch ist. In einem 
solchen Fall könnte sich der Arbeitgeber gegen den Arzt wenden.

 Ein Arzt, der eine Nichteignung bescheinigt, darf nicht als 
Vertrauensarzt für denselben Patienten/Arbeitnehmer tätig sein.
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Der Arzt darf das Problem der Be-
scheinigung einer Nichteignung nicht 
„lösen“, indem er ein Zeugnis für eine 
vollständige oder teilweise Arbeitsun-
fähigkeit ausstellt, das der in Betracht 
gezogenen Dauer dieser Tätigkeit ent-
spricht. So untersagt zum Beispiel das 
Arbeitsgesetz dem Arbeitgeber, eine 
schwangere Arbeitnehmerin ab dem 6. 
Schwangerschaftsmonat länger als 4 
Stunden pro Tag in stehenden Tätigkei-
ten zu beschäftigen (Art. 35 ArG, Art. 
61 Abs. 2 ArGV 1; vgl. Tabelle 5). Wenn 
der Arbeitgeber den Arbeitsplatz der Ar-
beitnehmerin nicht so einrichtet, dass er 
dieser Anforderung entspricht, ist er ver-
pflichtet, ihr 80 % ihres Lohns für die Zeit 
zu bezahlen, während der es ihr nicht 
erlaubt ist, zu arbeiten (vgl. Art. 35 Abs. 3 
ArG). In einem solchen Fall darf anstelle 
der vorliegenden Eignungsproblematik 
nicht die Anordnung einer teilweisen Ar-
beitsunfähigkeit von 50 % erfolgen, um 
der Pflicht des Arbeitgebers (und dem 
Ersuchen Ihrer Patientin) Folge zu leis-
ten. Ein Arbeitsunfähigkeitszeugnis darf 
der Patientin nur ausgestellt werden, 
wenn gemäss dem Gynäkologen eine 
pathologische Schwangerschaft oder 
gemäss dem behandelnden Allgemei-
narzt eine andere Pathologie vorliegt.

Der Arzt darf kein Arbeitsunfähigkeits-
zeugnis für eine Frau ausstellen, de-
ren Schwangerschaft normal abläuft; 
eine physiologische Schwangerschaft ist 
nämlich keine Krankheit.

Wenn eine Nichteignung zur Nacht-
arbeit bescheinigt werden muss, ist es 
wünschenswert, dass der Arbeitsme-
diziner (FMH-Facharzt) oder der Arzt 
mit Fachkenntnissen im Bereich Ar-
beitssicherheit und Gesundheitsschutz 
zuvor einen Besuch des Arbeitsplatzes 
vornimmt, um die Arbeitsbedingungen 
objektiv zu beurteilen und mit dem Ar-
beitgeber über die Möglichkeiten einer 
Anpassung des Arbeitsplatzes oder ei-
ner anderweitigen Beschäftigung zu  
diskutieren.
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WELCHES SIND MEINE PFLICHTEN  
ALS ARZT    ?

Die Ausstellung der betreffenden ärztli-
chen Zeugnisse mit Sorgfalt, Transparenz 
und beruflicher Gewissenhaftigkeit. Der 
Arzt muss das Zeugnis nach Untersu-
chung der Person abfassen, und wenn 
er sich zur Nichteignung äussern muss, 
über eine genaue Kenntnis des Arbeits-
platzes verfügen. Der Arzt muss seinen 
Patienten über die geltenden Vorschrif-
ten informieren. 

Ausserdem sind die Aufgaben des All-
gemeinarztes, des Arbeitsmediziners 
(oder des Arztes mit Fachkenntnissen im 
Bereich Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsschutz) und des Vertrauensarztes 
durchaus verschieden und komplemen-
tär. Zur Erinnerung : Gemäss Art. 6, An-
hang 4 zur Standesordnung der FMH[13] 
dürfen Arbeitsmediziner (oder Ärzte, die 
Kompetenzen im Bereich Arbeitssicher-
heit und Gesundheitsschutz erworben 
haben) bezüglich der in dieser Funktion 
betreuten Arbeitnehmenden / Patienten 
keine vertrauensärztliche Tätigkeit für 
einen Krankenversicherer oder beraten-
de ärztliche Tätigkeit für einen privaten 
Taggeldversicherer (mit Ausnahme der 
isolierten Aufgabe der Abklärung der 
Versicherbarkeit bei Stellenantritt) aus-
üben oder diesbezüglich beratender Arzt 
eines UVG-Versicherers sein.

WAS RISKIERE ICH, WENN ICH 
MEINEN ENTSCHEID LEICHTFERTIG 
FAELLE ODER BEI DER AUSSTELLUNG 
EINES ZERTIFIKATS LEICHTFERTIG 
VORGEHE   ? 

Ein ärztliches Zeugnis hat eine juristische 
Bedeutung, Es ist unbedingt erforder-
lich, dass Ärzte die Grundregeln für die 
Ausstellung solcher Zeugnisse einhal-
ten[9]. Ein Arzt, der vorsätzlich, fahrlässig 
oder sogar aus Gefälligkeit ein Zeug-
nis ausstellt, das nicht der Wirklichkeit 
entspricht[54], kann zur Verantwortung 
gezogen werden :

 µ strafrechtlich[55] (die Ausstellung 
eines falschen ärztlichen Zeugnisses 
ist eine strafbare Handlung, die mit 
einer Busse oder einer unbedingten 
Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren 
geahndet werden kann; vgl. Art. 318 
StGB); wenn der Arzt fahrlässig ge-
handelt hat, ist die Strafe eine Busse;

 µ zivilrechtlich (Verpflichtung, Schade-
nersatz zu leisten, indem das oder 
die Opfer entschädigt werden – z. B. 
einschliesslich Verdienstausfälle, Pro-
duktivitätsverluste, Kündigungsfolgen 
usw., Art. 97 und 394ff OR) und

 µ verwaltungsrechtlich (Verwarnung; 
Verweis; Busse von CHF 500.- bis CHF 
200’000.-; Einführung von Auflagen; 
Beschränkung, Aussetzung, vorü-
bergehender oder dauerhafter Entzug 
der Berufsausübungsbewilligung, der 
Betriebsbewilligung, der Leitungsbe-
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Verbot der selbstständigen Berufsaus-
übung; vgl. z. B. Art. 43 MedBG[56], Art. 
191 LSP-VD[57] und Art. 133 GG-VS[ 58 ]).

KÖNNEN ARBEITGEBER EINEN 
REGRESSANSPRUCH GEGEN DEN ARZT 
GELTEND MACHEN   ?

Ja. Dies kann der Fall sein, wenn der Arzt, 
der die Schwangerschaft betreut, ein 
Arbeitsunfähigkeitszeugnis „aus Gefäl-
ligkeit“ ausstellt, obwohl die Schwanger-
schaft der Arbeitnehmerin normal ver-
läuft und diese sich nur über Müdigkeit 
in Verbindung mit ihrer Arbeit beklagt. 
Wenn der Arbeitgeber eine Risikobeur-
teilung des Arbeitsplatzes durch einen 
Arbeitsmediziner oder einen Spezialisten 
der Arbeitssicherheit (ASA) hat durch-
führen lassen und eine Anpassung des 
Arbeitsplatzes vorgenommen wurde,

die Kriterien der Mutterschutzverord-
nung erfüllt, muss die Arbeitnehmerin 
ihren Arbeitsplatz einnehmen. Der Arzt 
darf ein Arbeitsunfähigkeitszeugnis nur 
dann ausstellen, wenn die Arbeitneh-
merin arbeitsunfähig ist (aufgrund einer 
pathologischen Schwangerschaft oder 
einer anderen Krankheit). Im Falle einer 
Kontrolle wird die Krankentaggeldversi-
cherung vom Arbeitgeber die Erstattung 
der zu Unrecht gezahlten Leistungen 
verlangen. Der Arbeitgeber ist dann dop-
pelt benachteiligt : einerseits durch die 
Forderung der Versicherung, und ande-
rerseits dadurch, dass die Arbeitneh-
merin an einem entsprechend der Risi-
kobeurteilung angepassten Arbeitsplatz 
ihrer Arbeit weiterhin hätte nachgehen 
können. Unter diesen Umständen ist es 
sehr wahrscheinlich, dass der Arbeitge-
ber einen zivilrechtlichen (oder sogar 
strafrechtlichen) Regressanspruch ge-
gen den verschreibenden Arzt geltend 
macht.

[54] BGer, 4C.156/2005 vom 28. September 2005, Kap. 3.5.2.(nur in Französisch)

[ 55 ] ] Vgl. z. B. BGer, Urteil 6B_152/2007 vom 13. Mai 2008 (nur in Franzö-
sisch) (strafrechtliche Verantwortlichkeit eines Psychiaters wegen eines 
falschen ärztlichen Zeugnisses); BGer, 4C.156/2005 (nur in Französisch) 
vom 28. September 2005 (zivilrechtliche Verantwortlichkeit eines Psychia-
ters wegen falscher ärztlicher Zeugnisse, die die Invalidenversicherungss-
telle veranlasst haben, die Bewilligung einer Invalidenrente abzulehnen).

[ 56 ] ] Bundesgesetz über die universitären Medizinalberufe (MedBG) vom 23. 
Juni 2006, SR 811.11.

[ 57 ] Loi sur la santé publique vaudoise (Waadtländisches Gesetz über das 
öffentliche Gesundheitswesen) vom 29. Mai 1985, RSV 800.01 (nur in 
Französisch). 

[ 58 ] Walliser Gesundheitsgesetz vom 14. Februar 2008, SGS/VS 800.01.



VON JURISTEN HÄUFIG BERICHTETER SON-
DERFALL EINER NICHTEIGNUNG, BEI DER 
DER ARZT BESCHEINIGT, DASS DER ARBEIT-
NEHMER ZUM BEISPIEL AUFGRUND EINER 
KONFLIKTSITUATION NICHT GEEIGNET 
WÄRE, BEI EINEM BESTIMMTEN ARBEITGE-
BER ZU ARBEITEN, ZUR ARBEIT BEI EINEM BE-
LIEBIGEN ANDEREN ARBEITGEBER JEDOCH 
GEEIGNET WÄRE. ES HANDELT SICH HIERBEI 
UM EINE BEURTEILUNG DER MEDIZINISCHEN 
EIGNUNG NACH EINER KRANKHEIT (IM ALL-
GEMEINEN EINER DEPRESSION), DIE VON 
JEDEM ARZT BESCHEINIGT WERDEN KANN. 
WIE IST HIER VORZUGEHEN   ?

Ein solches Zeugnis ist zwar an sich nicht 
unmöglich, es kann jedoch nur insofern 
ausgestellt werden, als der Arzt eben-
falls die Realität der vom Arbeitnehmer 
beschriebenen Situation bescheinigen 
kann. Dies wird grundsätzlich nie der 
Fall sein, da der Arzt zwar die Symptome 
feststellen kann, aber sich hinsichtlich 
ihrer Ursache nur auf die Erklärungen 
seines Patienten stützen kann. Der Arzt 
müsste dann 

ein Zeugnis mit folgender Annahme aus-
stellen : „Der Patient beschreibt mir die 
folgende Situation : (...) Soweit diese 
erwiesen wäre, würde sie die Fortset-
zung des Arbeitsverhältnisses auf me-
dizinischer Ebene ganz oder teilweise 
unmöglich machen.“
Hierbei ist es für den Arzt wichtig zu 
wissen, dass, wenn ein Patient wirklich 
unter so unannehmbaren Arbeitsbe-
dingungen leidet, dass der Arbeitgeber 
dadurch seine Pflichten verletzt, der 
Arbeitnehmer berechtigt ist, die Arbeit 
ohne Lohnausfall zu verweigern. Es ist 
jedoch Sache des Arbeitnehmers, die 
Bedingungen dieses Rechtsanspruchs 
nachzuweisen : Man muss sich dann 
die Frage stellen, ob der Arbeitnehmer 
nicht schlechtes Arbeitsklima (das er 
ertragen muss) oder echtes Mobbing 
(das nicht toleriert werden darf) ver-
wechselt. Wie das Bundesgericht zu be-
denken gibt, kann jedoch „das Mobbing 
auch nur eingebildet sein; es kann sogar 
von dem Arbeitnehmer missbräuchlich 
vorgeschützt werden, um sich vor Vor-
würfen oder Massnahmen zu schützen, 
die eigentlich gerechtfertigt sind[59]“. Es 
kann dann umso weniger Aufgabe des 
Arztes sein, ein Beweismittel zu schaffen, 
als gemäss Art. 169 ZPO ein Zeuge nur 
über Tatsachen Zeugnis ablegen kann, 
die er unmittelbar wahrgenommen hat. 
festgestellt hat. Die Niederschrift der 
Anamnese im Zeugnis beweist also noch 
lange nicht, dass diese auch wahrheits-
getreu ist[60]. 

[ 59]  BGer, Urteil 4A_325/2008 vom 6. Oktober 2008 (nur in Französisch) und die Bezugstexte

[ 60 ] Olivier Subilia, Le certificat médical : un instrument juridique, Courrier du médecin vaudois, 
Februar 2015.
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Wenn Sie in einem solchen Fall die Tat-
sache der Erkrankung oder ihrer Ursa-
che nicht überprüfen können, müssen 
Sie als Arzt die Ausstellung eines Zeug-
nisses verweigern und Ihren Patienten 
kurzfristig an eine der folgenden Stellen 
verweisen :

 µ an den Arbeitsmediziner (soweit vo-
rhanden) des Unternehmens, in dem 
Ihr Patient arbeitet, oder an einen 
externen Arbeitsmediziner, zum Beis-
piel im Rahmen der Fachuntersuchung 
„Travail et Souffrance“ („Arbeit und 
Leiden“) des IST (vgl. das Kapitel „Wei-
terführende Informationen“), um die 
Störungen so bald wie möglich ein-
zudämmen. Durch diesen Schritt kann 
der Patient folgende Möglichkeiten in 
Anspruch nehmen : Stellungnahmen, 
Beratung und Unterstützung auf 
therapeutischer, versicherungstech-
nischer und fachlicher Ebene; even-
tuelle Kontaktaufnahme mit dem 
Arbeitgeber (mit Einverständnis der 
betroffenen Personen), um die Ge-
samtsituation bezüglich der Gesund-
heit am Arbeitsplatz zu beurteilen und 
die Weiterbeschäftigung oder Wiede-
raufnahme der Beschäftigung zu un-
terstützen; kurzfristige Verweisung an 
andere Fachpersonen innerhalb des 
Netzwerks je nach Fall;

 µ an das Arbeitsinspektorat, insbe-
sondere, wenn in demselben Un-
ternehmen mehrere Fälle vorkommen; 

 µ an einen Rechtsberater in 
fortgeschrittenen Fällen und wenn die 
Indizien der Untersuchung auf einen 
möglichen Verdacht auf Mobbing 
hinweisen.

Allgemeine Empfehlungen und Erläuterungen 51





6

Beispiel 

der Nachtarbeit



[ 61 ] BFS. Schweizerische Arbeitskräfteerhebung. 2013a. und Arbeitsmarktindikatoren 2014.

Unter Nachtarbeit versteht man Ar-
beit zwischen 23 Uhr und 6 Uhr (+/-1 
Std.) (vgl. Art. 10 ArG). Es gibt dauern-
de Nachtarbeit (Dauernachtarbeit), re-
gelmässig wiederkehrende Nachtarbeit 
oder Nachtarbeit in Schichtarbeit (z. B. 
3x8 Std.) und vorübergehende Nacht-
arbeit. Laut den Daten des Bundesamts 
für Statistik von 2013 arbeiten 5,1 % der 
Erwerbstätigen dauernd und 8,7 % ge-
legentlich bei Nacht. Der gegenwärtige 
Trend in der Schweiz geht in Richtung 
einer Zunahme der Nachtarbeit[ 61 ].

Grundsätzlich ist Nachtarbeit verbo-
ten, bei Bewilligung durch das Arbeits-
inspektorat oder das SECO sind jedoch 
Ausnahmen aus sozialen, technischen 
oder wirtschaftlichen Gründen möglich. 
Arbeitgeber, die eine Ausnahmebewilli-
gung erhalten, müssen die gesetzlichen 
Voraussetzungen erfüllen, um die nega-
tiven sozialen, familiären und gesund-
heitlichen Auswirkungen der Nachtar-
beit abzumildern und auszugleichen (z. 
B. Einverständnis des Arbeitnehmers, 
Dauer der Nachtarbeit, Lohnzuschlag, 
Ausgleichsruhezeit, Untersuchung des 
Gesundheitszustandes des Arbeitneh-
mers, s. Art. 17 ArG).

6.1 Hintergrund
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Arbeitgeber
 · setzt NA-Tätigkeit (23.00–6.00 Uhr) (+/-1 Std.) in seinem Unternehmen 

ein, in dem das ArG betreff end Arbeits- und Ruhezeit anwendbar ist 
und das eine Ausnahmebewilligung hat

 · Kostenübernahme für die Untersuchungen zur Nachtarbeit

Junger Arbeitnehmer < 18 Jahre?
Arbeitnehmer, der beschwerlichen oder gefährlichen 
Arbeiten ausgesetzt ist? 
 · gehörgefährdender Lärm, Vibrationen, Hitze, Kälte,
 · hochgelegene Arbeitsplätze
 · Schadstoff e
 · übermässige physische oder psychische Belastungen
 · Alleinarbeit
 · langanhaltende NA (> 6 Wochen)
 · Dauernachtarbeit

Arbeitsmediziner oder Arzt mit Fachkenntnissen im Bereich  Ar-
beitssicherheit und Gesundheitsschutz
 · warnt vor dem Auftreten von Gesundheitsstörungen als Folge von 

NA oder Schichtarbeit 
 · weist auf Gesundheitsschäden hin, die auf NA zurückzuführen sind 

(z. B. Schlafstörungen) 
 · stellt das Vorliegen von Gesundheitsstörungen fest, die Eignung 

für NA beeinfl ussen können (z. B. Epilepsie)
 · informiert über die Risiken und berät über die Möglichkeiten, 

diesen vorzubeugen

fakultative ärztliche
Eignungsuntersuchung für NA 
alle 2 Jahre oder jedes Jahr für 
Arbeitnehmer > 45 Jahre, die dies 
wünschen, auf deren Ersuchen

geeignet dauerhaft nicht 
geeignet

Möglichkeit eines Tagesarbeitsplatzes?

anderweitige 
Beschäftigung

Entlassung

geeignet mit vorüberge-
henden oder dauerhaften 
Einschränkungen

vorübergehend nicht 
geeignet, zur Behebung 
eines vorübergehenden 
Gesundheitsproblems 

obligatorische ärztliche Eignungsun-
tersuchung für NA
vor Zuweisung der Stelle 
und alle 2 Jahre oder jedes Jahr für 
Arbeitnehmer > 45 Jahre, die dies 
wünschen, auf deren Ersuchen

Arbeitnehmer > 25 Nächte/Jahr beschäftigt?

Information 
über die Risiken

 · behandelnder Allgemeinarzt
 · übernimmt die Behadlung 
 · beurteilt ggf. die Notwendigkeit 

eines Arbeitsunfähigkeitszeugnisses

NEIN

NEIN

NEINJA

JA

JA

kontaktiert

 · übermittelt die 
Eignungsverfügung

 · kommuniziert für die 
Gesuche der Anpassung 
des Arbeitsplatzes 
oder der anderweiti-
gen Beschäftigung im 
Rahmen der ärztlichen 
Schweigepfl icht

kommuniziert mit Einverständnis 
des Mitarbeiters für eine optimale 
Betreuung und zur Unterstützung der 
Weiterbeschäftigung 

6.2 Aufgaben der Beteiligten 

Abbildung 1 (Quelle : IST) 
Zusammenfassung der Aufgaben jedes Beteiligten im Rahmen der Betreuung der 
Nachtarbeiter
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6.3 Szenarien und häufig  

 gestellte Fragen

1
Ich bin Allgemeinarzt und ein Arbeitge-
ber kontaktiert mich, um zu erfahren, 
ob ich die Nachtarbeiter seines Unter-
nehmens betreuen kann. Wie soll ich 
darauf antworten   ? 

Das ist möglich, aber nur, wenn Sie Fach-
kenntnisse im Bereich Arbeitssicherheit 
und Gesundheitsschutz erworben haben 
(vgl. Tabelle 3 und Kapitel „Weiterfüh-
rende Informationen“, Ausbildungen). 
Im Fall von Nachtarbeit darf die Unter-
suchung nur von einem Arzt vorgenom-
men werden, der „sich mit dem Arbeits-
prozess, den Arbeitsverhältnissen und 
den arbeitsmedizinischen Grundlagen 
vertraut gemacht hat“ (vgl. Art. 43 Abs. 
2 ArGV 1, Art. 29-30 und Art. 45 ArGV 1). 
Dies bedeutet, dass der Arzt in der Lage 
sein muss, die Situation am Arbeitsplatz 
der zu untersuchenden Personen konkret 
zu beurteilen, Zugang zum Unterneh-
men zu erhalten und mit den Verant-
wortlichen für Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz des Unternehmens 
sprechen zu können. Es wird empfohlen, 
dass ein einziger Arzt die Betreuung der 
Nachtarbeiter desselben Unternehmens 
sicherstellt, oder dass ein Arzt die Er-
gebnisse aus diesen Untersuchungen 
koordiniert, wenn sie von mehreren Ärz-
ten vorgenommen werden (bei einem 
sehr grossen Unternehmen), um eine 
anonyme und globale Wiedergabe des 
Gesundheitszustands der in Nachtar-
beit beschäftigten Mitarbeiter für den 
Arbeitgeber sicherstellen und ihm Vor-
beugungsmassnahmen empfehlen zu 
können, um die Arbeitsbedingungen 
dieser Arbeitnehmer zu verbessern. 
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[ 62 ]  Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO), Schichtarbeit : Informationen 
und Tipps, Bern 2013, S. 6

2 
Ein Mann von 25 Jahren arbeitet seit 5 
Monaten dauernd bei Nacht in einem 
Lager. Sie sehen ihn im Rahmen der Eig-
nungsuntersuchung für Nachtarbeit. Er 
beklagt sich über starke Müdigkeit und 
Schlaflosigkeit beim Einschlafen, aber 
auch über Schläfrigkeit bei der Arbeit 
und während des Tages. An einem Mor-
gen auf der Rückfahrt nach Hause ist er 
beinahe von der Strasse abgekommen. 
Er sagt, er sei am Steuer eingeschlafen. 
Die Punktezahl beim Epworth-Test be-
trägt 14 (Normalwert < 8). Mit einer 
Polysomnographie konnte das Vorlie-
gen von Schlafapnoe ausgeschlossen 
werden. Sind Sie als Arbeitsmediziner 
(oder als Arzt mit Fachkenntnissen im 
Bereich Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsschutz) der Ansicht, dass der Ar-
beitnehmer zur Nachtarbeit geeignet 
ist   ?

Bei der Befragung erfahren Sie von ei-
nem wenig erquickenden Schlaf bei ei-
nem Menschen, der eher ein Frühaufste-
her ist. Er hat eine gesunde Lebensweise 
und hält insbesondere die Schlafzeiten 
ein. Die Punktezahl beim Epworth-Test 
beträgt 14 (Normalwert < 8), was ein 
hohes Risiko der Schläfrigkeit bestätigt. 
Die klinische Untersuchung ergibt keine 
Besonderheiten. Tatsächlich besteht eine 
echte Gefahr für die Gesundheit und Si-
cherheit dieses Arbeitnehmers aufgrund 
der Nachtarbeit, doch die laufenden 
Störungen erfordern keine Krankschrei-
bung. Aufgrund der schlechten Verträg-
lichkeit der Nachtarbeit und da keine 
echte Hoffnung auf Besserung besteht, 
ist es vorzuziehen, für diesen Arbeitneh-
mer eine Nichteignungsverfügung für 
Nachtarbeit auszustellen. Sein Arbeitge-
ber wird ihm, falls dies möglich ist, eine 
Arbeitsstelle für Tagesarbeit anbieten. 
Andernfalls steht es dem Arbeitgeber 
frei, das Arbeitsverhältnis zu kündigen. 
Ein solcher Fall ist keine Seltenheit, und 
nach Schätzungen des SECO stellen 20 % 
der Arbeitnehmer, die in Nachtschichten 
arbeiten, diese Arbeit schon bald wieder 
ein – aus persönlichen oder gesundheit-
lichen Gründen[62].
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3
Eine Frau von 46 Jahren, die in Schicht-
arbeit im Dreischichtbetrieb in einem 
Pharmabetrieb arbeitet, sucht Sie auf 
wegen grosser Traurigkeit und einem 
seit kurzem auftretenden Energiever-
lust. Sie erwähnt den Tod einer na-
hestehenden Person unter tragischen 
Umständen vor einigen Monaten. Seit-
dem leidet sie neben diesen Phasen von 
Traurigkeit oder von Tränenausbrüchen 
unter Schlaflosigkeit mit Früherwa-
chen, was sie benachteiligt, wenn sie 
Nachtarbeit leisten muss. Sie zeigt Ap-
petitlosigkeit, leichten Gewichtsverlust 
und vertraut Ihnen an, dass sie in den 
letzten Tagen trübe Gedanken gehabt 
habe. Sie fragt Sie nach ihrer Eignung 
zur Nachtarbeit. Was ist Ihre Meinung 
als behandelnder Allgemeinarzt   ?

Es handelt sich wahrscheinlich um eine 
schwere depressive Episode ohne psy-
chotische Symptome (F32.2), die zum 
Verlust der Arbeitsfähigkeit führt. Sie 
stellen ein Arbeitsunfähigkeitszeugnis 
wegen Krankheit aus, um eine angemes-
sene ärztliche Betreuung anzubieten. 
Die Inanspruchnahme eines Sachver-
ständigengutachtens oder sogar einer 
Spitaleinweisung mit therapeutischer 
und psychotherapeutischer Behand-
lung ist wahrscheinlich. Die Frage der 
Arbeitnehmerin nach ihrer Eignung zur 
Nachtarbeit können Sie jedoch nicht 
beantworten, da Sie vom Arbeitgeber 
nicht damit beauftragt wurden und 
nicht unbedingt über die erforderlichen 
Kenntnisse des Unternehmens verfü-
gen, um dazu Stellung zu nehmen (vgl. 
Art. 43 Abs. 2 ArGV 1). Es wird dagegen 
empfohlen, dass Sie diese Patientin mit 
deren Einverständnis an einen Arbeits-
mediziner (oder einen Arzt mit Fach-
kenntnissen im Bereich Arbeitssicherheit 
und Gesundheitsschutz) verweisen, mit 
einem Schreiben, das die Diagnose, die 
Betreuung und ihre Entwicklung zu-
sammenfasst, damit dieser Arzt über 
ihre Eignung zur Nachtarbeit bei ihrer 
Wiederaufnahme der Arbeit entschei-
den kann und eventuelle Anpassungen 
des Arbeitsplatzes besprechen kann, die 
entsprechend dieser Entwicklung vorab 
durchzuführen sind (Unterstützung der 
Weiterbeschäftigung, Verhinderung ei-
ner Verschlechterung oder Stabilisierung 
des depressiven Zustands).
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4
Ein Mann von 52 Jahren mit Diabetes 
Typ 2, der mit einem blutzuckersenken-
den Mittel behandelt wird und kürzlich 
an Gewicht zugenommen hat (+5 kg), 
kommt zu Ihnen in die Sprechstunde. 
Er war vor kurzem in der Eignungsun-
tersuchung für Nachtarbeit, denn er 
arbeitet nachts in einer Giesserei. Sie 
kennen diesen Patienten gut, dessen 
Diabetes bisher gut eingestellt war. Er 
hat diese Arbeit nach einer Zeit der 
Arbeitslosigkeit aufgenommen, obwohl 
es sich um Nachtarbeit handelt. Zu-
vor hatte er nur tagsüber gearbeitet. 
Was den Schlaf betrifft, verträgt er die 
Nachtarbeitszeit gut, er hat jedoch 
seine Ernährungsweise stark verändert 
(regelmässige Zwischenmahlzeiten 
während der Nachtarbeit, fetthaltigere 
Ernährung und Einnahme einer zusätz-
lichen Mahlzeit, um häufiger mit seiner 
Familie essen zu können). Sein HbA1C-
Wert beträgt 12 %. Der Arbeitsmedizi-
ner (oder der Arzt mit Fachkenntnissen 
im Bereich Arbeitssicherheit und Ge-
sundheitsschutz) hat ihn für ungeeig-
net erklärt. Was ist Ihre Meinung als 
behandelnder Allgemeinarzt   ? 

Zunächst einmal scheint es schwierig, 
dass dieser Arbeitnehmer in diesem Zu-
stand arbeiten kann, ob tagsüber oder 
erst recht bei Nacht. Als behandelnder 
Arzt stellen Sie während einer gewissen 
Zeit eine intensivere Betreuung sicher, 
um den Diabetes des Patienten besser 
einzustellen und zu überwachen und 
den Patienten mit speziellen Ratschlä-
gen zur Ernährung für Nachtarbeit, in 
Verbindung mit Empfehlungen eines 
Ernährungsberaters, zu unterstützen. 
Eine zunächst zeitlich begrenzte Nicht-
eignungsverfügung für Nachtarbeit wird 
von dem Arbeitsmediziner indiziert und 
muss neu beurteilt werden, wenn der 
Diabetes eingestellt ist. Zu einem spä-
teren Zeitpunkt kann, wenn der über-
wachte Diabetes bei Nachtarbeit trotz 
der vorbeugenden Ratschläge aus dem 
Gleichgewicht gerät, eine dauerhafte 
Nichteignungsverfügung nach Bespre-
chung mit dem Arbeitnehmer/ Patienten 
in Betracht gezogen werden. Eine solche 
Situation ist mit der Gefahr einer Ent-
lassung verbunden. Es ist wichtig, dass 
der Arbeitsmediziner (oder der Arzt mit 
Fachkenntnissen im Bereich Arbeitssi-
cherheit und Gesundheitsschutz) und 
der behandelnde Arzt mit Einverständnis 
des Patienten zusammenarbeiten, damit 
der behandelnde Arzt die therapeutische 
Behandlung sicherstellt und der Arbeits-
mediziner die Wiederbeschäftigung an 
einem an den Gesundheitszustand des 
Arbeitnehmers angepassten Arbeitsplatz 
vorsieht, da dieser über eine gute Kennt-
nis des Unternehmens verfügt und mit 
dem Arbeitgeber in Kontakt steht.
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5
Eine ledige Frau von 36 Jahren, die in 
Nachtarbeit in einer Textilfabrik be-
schäftigt ist und die ein Kleinkind hat, 
sucht Sie auf wegen ihrer Eignung zur 
Nachtarbeit. Sie beklagt sich über 
Kraftlosigkeit, ständige Nervosität 
und Kopfschmerzen. Sie beschreibt die 
Schwierigkeiten der Vereinbarkeit ih-
res Berufs- und Familienlebens, denn 
sie wird oft von ihrem 3-jährigen Kind 
gestört, während sie versucht, tagsüber 
etwas Schlaf nachzuholen. Bei der Un-
tersuchung stellen Sie einen Blutdruck 
von 160 zu 100 fest, der während der Un-
tersuchung mehrmals bestätigt wird. 
Sie hat eine beachtliche Vorgeschich-
te von Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
in der Familie. Was ist Ihre Meinung 
als Arbeitsmediziner oder als Arzt mit 
Fachkenntnissen im Bereich Arbeitssi-
cherheit und Gesundheitsschutz   ? Was 
ist zu tun   ?

Zunächst kontaktieren Sie den behan-
delnden Arzt dieser Arbeitnehmerin, 
nach deren Einverständnis, für die dia-
gnostische und therapeutische Betreu-
ung. Zudem verweisen Sie sie kurzfristig 
an eine Sozialarbeiterin, um für diese 
Mutter in Schwierigkeiten eine Lösung 
für die Kinderbetreuung zu finden. Be-
treffend ihre Eignung zur Nachtarbeit 
empfiehlt es sich, eine vorübergehende 
Nichteignung zu erlassen, bis sich die 
Situation stabilisiert (wichtig ist dabei 
die Zusammenarbeit mit dem behan-
delnden Arzt, vorbehaltlich des Einver-
ständnisses der Patientin). Die Frage der 
Eignung zur Nachtarbeit wird sich am 
Ende dieses Zeitraums erneut stellen, 
und die Antwort wird von dem Fortbe-
stehen des Bluthochdrucks abhängen, 
aber auch von den organisatorischen 
Möglichkeiten dieser Patientin, sich zu 
Hause auszuruhen.



[ 63 ] Selon l’art. 321 ch. 1 CP, « Les [ … ] médecins, [ … ], 
ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un se-
cret à eux confié en vertu de leur profession ou 
dont ils avaient eu connaissance dans l’exercice 
de celle-ci, seront, sur plainte, punis d’une peine 
privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine 
pécuniaire ». La révélation n’est pas punissable si 
elle a été faite avec le consentement de l’intéressé 
ou si, sur la proposition du détenteur du secret, 
l’autorité supérieure ou l’autorité de surveillance 
l’a autorisée par écrit (cf. art. 321 ch. 2 CP).
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6
Als behandelnder Arzt erhalten Sie eine 
Anfrage von einem Kollegen, der sich als 
betreuender Arzt für die Arbeitnehmer 
der Firma X vorstellt. Er ruft Sie an, 
um Sie darüber zu informieren, dass er 
im Rahmen seines Auftrags einen Ihrer 
Patienten untersucht hat, um festzu-
stellen, ob dieser für die Nachtarbeit 
geeignet sei. Er war erstaunt über die 
Stimmung des Patienten, der etwas 
traurig und manchmal geistesabwe-
send war, und möchte wissen, ob er 
bereits depressive Störungen gehabt 
hatte. Was werden Sie ihm antworten   ? 
 

Dieser Kollege möchte Sachverhalte er-
fahren, um in aller Objektivität seine 
Stellungnahme abzugeben und so zu 
vermeiden, dass sich der Gesundheitszu-
stand dieses Patienten durch die Nacht-
arbeit verschlechtern kann. Der Arzt ist 
an das Arztgeheimnis gebunden (vgl. 
Art. 321 StGB), das ebenfalls zwischen 
Ärzten und gegenüber anderen medi-
zinischen Fachpersonen gilt. Ein Arzt ist 
nur dann berechtigt, Daten über seinen 
Patienten einem Kollegen mitzuteilen, 
wenn der Patient zuvor zugestimmt hat. 
Ausserdem muss sich der Arzt darauf 
beschränken, nur die notwendigen In-
formationen weiterzugeben. Obwohl 
die Rechtsbegriffe der ausdrücklichen, 
stillschweigenden oder mutmasslichen 
Einwilligung auch in diesem Fall gelten, 
wird empfohlen, den Patienten in klarer 
Weise über die unternommenen Schritte 
zu informieren. Was für einen Arzt selbst-
verständlich ist, ist nicht unbedingt für 
alle Patienten offensichtlich. Sie müssen 
deshalb vor jeder Weitergabe von medi-
zinischen Sachverhalten sicherstellen, 
dass der Patient zuvor zugestimmt hat. 
In den meisten Fällen holt der Arzt, der 
mit der Durchführung der Eignungsun-
tersuchung für Nachtarbeit beauftragt 
ist, während dieser Untersuchung die 
schriftliche Einwilligung des Patienten 
ein (falls das Risiko eines Rechtsstreits 
besteht). Wenn dies nicht der Fall ist, ist 
es besser, diesen Arzt auf die Notwen-
digkeit hinzuweisen, den Patienten zu 
kontaktieren, um dessen Zustimmung 
einzuholen[63].





7

Beispiel einer  

schwangeren  

oder stillenden  

Arbeitnehmerin 



[ 64 ] BFS, Indikatoren Geburten und Entbindungen 

7.1 Hintergrund

In der Schweiz werden jedes Jahr über 
85’000 Geburten, das sind ca. 105’000 
Schwangerschaften, gezählt[64].

In 2014 haben 73 % der Mütter gearbei-
tet, die mit einem Partner zusammen-
leben (Zweielternfamilien) und die ein 
oder mehrere Kinder im Alter von 0 bis 6 
Jahre haben (60 % haben eine Teilzeit-
arbeit und 13 % eine Vollzeitarbeit aus-
geübt)[59]. Wenn die Mutter allein mit 
ihren Kindern lebt (Einelternfamilien),
ist die Erwerbsquote sogar noch höher : 

83 % der alleinstehenden Frauen mit 
einem oder mehreren Kindern im Alter 
von 0 bis 6 Jahren haben 2014 eine Er-
werbstätigkeit ausgeübt (60 % in Teilzeit 
und 23 % in Vollzeit). Die Erwerbsquo-
te der Frauen, die mit einem Partner 
zusammenleben und die Kleinkinder 
haben, hat in den letzten Jahren stark 
zugenommen, von 44 % in 1992 auf über 
70 % in 2014. 
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[ 65] ] Grossesse et travail : quels sont les risques pour l’enfant à naître    ?, unter 
Leitung von Dominique Lafon, Institut national de recherche et de sécu-
rité pour la prévention des accidents du travail et des maladies profes-
sionnelles (französisches Nationales Forschungs- und Sicherheitsinstitut 
zur Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten) (INRS)/EDP 
Sciences, Les Ulis 2010.

Trotz der Unsicherheiten betreffend die 
Auswirkungen bestimmter beruflicher 
Belastungen während der Schwanger-
schaft oder der Stillzeit zeigt die me-
dizinische Literatur auf, dass die Ar-
beitsbedingungen ernstzunehmende 
Auswirkungen auf die Gesundheit der 
(zukünftigen) Mutter und des (ungebo-
renen) Kindes haben können, und dass 
gezielte Massnahmen es 

ermöglichen, einem Teil dieser negati-
ven Auswirkungen vorzubeugen[65]. Die 
Schweiz ist sich dieser Realität bewusst 
und hat daher einen rechtlichen Rahmen 
durch das Arbeitsgesetz (ArG) und seit 
2001 durch die Mutterschutzverordnung 
geschaffen. Ziel dieses Rechtsrahmens 
ist der Schutz der Gesundheit schwan-
gerer Arbeitnehmerinnen und ihrer un-
geborenen Kinder ab dem Beginn der 
Schwangerschaft und bis zum Ende der 
Stillzeit (vgl. Tabelle 5 und Tabelle 6).
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Übersichtstafel des SECO (ArG, ArGV1 und 3)

66 Arbeitsunfähigkeit oder Nichteignung : Leitfaden für Ärzte 



0/
1

2
3

4
5

6
7

8
9

8
16

52
B

is
 E

nd
e 

St
ill

ze
it

Sc
hw

an
ge

rs
ch

af
ts

-M
on

at
e

M
ut

te
rs

ch
ut

z 
un

d 
Sc

hu
tz

m
as

sn
ah

m
en

(Ü
be

rs
ic

ht
st

af
el

)
D

ep
ar

te
m

en
t f

ür
 W

irt
sc

ha
ft,

 
B

ild
un

g 
un

d 
Fo

rs
ch

un
g 

W
B

F
St

aa
ts

se
kr

et
ar

ia
t f

ür
 W

irt
sc

ha
ft 

SE
C

O
A

rb
ei

ts
be

di
ng

un
ge

n

Geburt

W
oc

he
n 

na
ch

 G
eb

ur
t (

un
d 

St
ill

ze
it)

G
es

et
ze

sa
rt

ik
el

A
rG

 =
 A

rb
ei

ts
ge

se
tz

A
rG

V
 =

 V
er

or
dn

un
g 

zu
m

 A
rb

ei
ts

ge
se

tz
M

uS
ch

V
 =

 M
ut

te
rs

ch
ut

zv
er

or
dn

un
g

M
us

ch
V

A
rt.

 7
B

ew
eg

en
 s

ch
w

er
er

 L
as

te
n

M
us

ch
V

A
rt.

 8
A

rb
ei

te
n:

 
K

äl
te

 - 
H

itz
e 

- N
äs

se

M
us

ch
V

A
rt.

 9
E

rm
üd

en
de

 B
ew

eg
un

ge
n 

un
d 

K
ör

pe
rh

al
tu

ng
en

si
eh

e 
Te

xt
 li

nk
s.

M
us

ch
V

A
rt.

 1
0

M
ik

ro
or

ga
ni

sm
en

M
us

ch
V

A
rt.

 1
1

E
in

w
irk

un
g 

vo
n 

Lä
rm

M
us

ch
V

A
rt.

 1
2

Io
ni

si
er

en
de

 u
nd

 n
ic

ht
io

ni
si

er
en

de
 S

tra
hl

un
g

M
us

ch
V

A
rt.

 1
3

C
he

m
is

ch
e 

G
ef

ah
rs

to
ffe

M
us

ch
V

A
rt.

 1
4

M
us

ch
V

A
rt.

 1
5

M
us

ch
V

A
rt.

 1
6

B
el

as
te

nd
e 

A
rb

ei
ts

ze
its

ys
te

m
e

A
kk

or
d-

 u
nd

ta
kt

ge
bu

nd
en

e 
A

rb
ei

t

S
ch

al
ld

ru
ck

pe
ge

l ≥
 8

5d
B

(A
) (

L E
X
 8

 S
td

.) 
is

t u
nz

ul
äs

si
g.

S
ch

w
an

ge
re

 d
ür

fe
n 

di
e 

Ä
qu

iv
al

en
td

os
en

 g
em

äs
s 

S
tra

hl
en

sc
hu

tz
ve

ro
rd

nu
ng

 n
ic

ht
 ü

be
rs

ch
re

ite
n.

 B
ei

 
E

xp
os

iti
on

 v
on

 n
ic

ht
io

ni
si

er
en

de
n 

S
tra

hl
un

ge
n 

(s
ta

tis
ch

e 
un

d 
dy

na
m

is
ch

e 
el

ek
tro

m
ag

ne
tis

ch
e 

Fe
ld

er
 

in
 je

de
m

 F
re

qu
en

zb
er

ei
ch

) s
in

d 
di

e 
G

re
nz

w
er

te
 e

in
zu

ha
lte

n.

D
ie

 E
xp

os
iti

on
 g

eg
en

üb
er

 c
he

m
is

ch
en

 G
ef

ah
rs

to
ffe

n 
da

rf 
zu

 k
ei

ne
n 

S
ch

äd
ig

un
ge

n 
vo

n 
M

ut
te

r u
nd

 
K

in
d 

fü
hr

en
. F

ür
 M

ut
te

r u
nd

 K
in

d 
be

so
nd

er
s 

ge
fä

hr
lic

he
 S

to
ffe

 b
ea

ch
te

n 
→

 R
is

ik
ob

eu
rte

ilu
ng

!

R
eg

el
m

äs
si

g 
ni

ch
t m

eh
r a

ls
 5

 k
g,

 
ge

le
ge

nt
lic

h 
ni

ch
t m

eh
r a

ls
 1

0 
kg

.
H

eb
en

/T
ra

ge
n 

ni
ch

t m
eh

r a
ls

 5
 k

g.

A
rb

ei
te

n 
be

i <
 -5

°C
 o

de
r >

 2
8°

C
 o

de
r b

ei
 N

äs
se

 n
ic

ht
 z

ul
äs

si
g;

 A
rb

ei
te

n 
be

i <
 1

0°
C

 b
is

 >
 -5

°C
→

 a
ng

ep
as

st
e 

K
le

id
un

g;
 b

ei
 A

rb
ei

te
n 

< 
15

°C
 →

 w
ar

m
e 

G
et

rä
nk

e.

B
ew

eg
un

ge
n 

un
d 

K
ör

pe
rh

al
tu

ng
en

, d
ie

 z
u 

vo
rz

ei
tig

er
 E

rm
üd

un
g 

fü
hr

en
, s

in
d 

un
zu

lä
ss

ig
;

eb
en

so
 ä

us
se

re
 K

ra
fte

in
w

irk
un

ge
n 

w
ie

 S
tö

ss
e,

 V
ib

ra
tio

ne
n 

un
d 

E
rs

ch
üt

te
ru

ng
en

.

E
s 

is
t s

ic
he

rz
us

te
lle

n,
 d

as
s 

ei
ne

 s
ol

ch
e 

E
xp

os
iti

on
 z

u 
ke

in
er

 S
ch

äd
ig

un
g 

vo
n 

M
ut

te
r u

nd
 K

in
d 

fü
hr

t. 
A

us
na

hm
e:

 n
ac

hw
ei

sb
ar

e 
Im

m
un

is
ie

ru
ng

 (z
. B

. I
m

pf
un

g)
.

K
ei

ne
 N

ac
ht

- u
nd

 S
ch

ic
ht

ar
be

it 
be

i g
ef

äh
rli

ch
en

 A
rb

ei
te

n 
ge

m
äs

s 
A

rt.
 7

 b
is

 1
3;

be
so

nd
er

s 
ge

su
nd

he
its

be
la

st
en

de
 S

ch
ic

ht
sy

st
em

e 
si

nd
 u

nt
er

sa
gt

.

B
es

on
de

re
 B

es
ch

äf
tig

un
gs

ve
rb

ot
e

S
til

le
nd

e:
 s

ie
he

 T
ex

t l
in

ks
.

A
rb

ei
t i

m
 A

kk
or

d 
od

er
 ta

kt
ge

bu
nd

en
e 

A
rb

ei
t i

st
 n

ic
ht

 z
ul

äs
si

g,
fa

lls
 v

on
 A

rb
ei

tn
eh

m
er

in
 n

ic
ht

 b
ee

in
flu

ss
ba

r.

S
ch

w
an

ge
re

: k
ei

ne
 A

rb
ei

te
n 

be
i Ü

be
rd

ru
ck

 b
zw

. i
n 

R
äu

m
en

 m
it 

sa
ue

rs
to

ffr
ed

uz
ie

rte
r A

tm
os

ph
är

e.

Eine Gefährdung wird vermutet,wenn die Voraussetzungen von 
Art. 7-13 erfüllt sind.
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[ 66 ] Praz-Christinaz Sophie-Maria, Chouanière Dominique, Danuser Brigitta. Protection des travailleuses enceintes 
et des enfants à naître  : ce que doit savoir le médecin, Rev Med Suisse n° 4-2008, pp. 2166-2171.

[ 67 ] Krief Peggy, Schreyer Alain. Inaptitude ou incapacité de travail de la travailleuse enceinte par le gynécologue. Une 
ordonnance que tout médecin de la spécialité doit prendre en considération et que tout médecin généraliste doit 
connaître, Courrier du Médecin Vaudois, février 2015, p. 13.

7.2 Aufgaben der Beteiligten [66] [67] 

(VGL. ABB. 2)

Die Schwangerschaft ist zwar keine 
Krankheit, es handelt sich jedoch um 
einen Zustand der Anfälligkeit, der be-
rücksichtigt werden muss. 

LEin Beschäftigungsverbot soll es der 
schwangeren Arbeitnehmerin ermög-
lichen, ihre Erwerbstätigkeit an einem 
Arbeitsplatz fortzusetzen, der vom 
Arbeitgeber an ihre Schwangerschaft 
angepasst wurde. Solange im Rahmen 
einer vorschriftsmässigen Risikobeur-
teilung keine Anpassungen vorgenom-
men wurden, ist es der Arbeitnehmerin 
verboten zu arbeiten, und sie hat An-
spruch auf Zahlung von 80 % ihres Lohns 
(vgl. Art. 35 Abs. 3 ArG). Der Lohn wird 
vom Arbeitgeber bezahlt, der von sei-
ner Krankentaggeldversicherung nicht 
entschädigt wird, da es sich nicht um 
einen „Krankheitsfall“ handelt. Ausser-
dem geht die Bezahlung der ärztlichen 
Untersuchung zur Ausstellung einer Eig-
nungsverfügung/Beschäftigungsverbot 
gemäss Mutterschutzverordnung zu 
Lasten des Arbeitgebers und nicht der 
Krankenversicherung oder der Patientin 
(Art. 4 Mutterschutzverordnung). Folg-
lich wird den Gynäkologen empfohlen :

 µ ihre schwangeren Patientinnen syste-
matisch über ihre Arbeit zu 

 µ eine zusätzliche ärztliche Untersu-
chung gemäss Mutterschutzverord-
nung durchzuführen, wenn die Indi-
kation vorliegt, um nur über die Arbeit 
und Belastungsrisiken zu sprechen, 
sie über ihre Rechte zu beraten und 
je nach Situation eine Eignungsverfü-
gung auszustellen[67];

 µ eine spezifische Weiterbildung zu ab-
solvieren oder – für Gynäkologen des 
Kantons Waadt – sie auf die Fachunter-
suchung zur Mutterschutzverordnung 
des IST zu verweisen (vgl. das Kapitel 
„Weiterführende Informationen“).

Es wird dann einfacher sein, diese Ar-
beitszeit direkt dem Arbeitgeber in Rech-
nung zu stellen.
Das Arbeitsgesetz (ArG) und die Mut-
terschutzverordnung verfolgen das Ziel, 
einen angepassten Arbeitsplatz zu för-
dern, der den Status der schwangeren 
Frau vorwegnimmt, ihre Erfahrung auf-
zuwerten, damit sie so lange wie möglich 
eine berufliche Tätigkeit fortsetzen kann, 
die so gestaltet wird, dass sie kein Risiko 
für ihre Gesundheit oder die Gesundheit 
des ungeborenen Kindes darstellt, und 
somit negative Auswirkungen auf die 
Organisation und Produktivität des Un-
ternehmens zu begrenzen.
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schwangere Arbeitnehmerin Arbeitgeber 

Arbeitsmediziner oder Spezialisten 
der Arbeitssicherheit (ASA)

Globale Beurteilung 
z. B. für KMU und Kleins-
tbetriebe im Rahmen 
einer Branchenlösung 

Spezifi sche Beurtelung 
z. B. für grosse
Unternehmen

Durchführung der Risikobeurtei-
lung, idealerweise frühzeitig, zu 
Lasten des Arbeitgebers
- Sie stellt sicher, dass alle Risiken 
abgedeckt sind.
- Die Ergebnisse und die an die 
schwangeren Arbeitnehmerinnen 
angepassten Vorbeugungsmassna-
hmen werden darin vermerkt. 
- Regelmässige Kontrollen sind 
erforderlich.
 sont nécessaires

Arzt, die Schwangerschaft 
betreut

Untersuchung gemäss Mut-
ter-schutzverordnung im Rahmen 
der Betreuung der Schwanger-
schaft, die vom Arbeitgeber 
bezahlt wird, wenn eine Eignungs-
verfügung ausgestellt wird 

Belastungsrisiko (-risiken) 
gemäss Mutterschutz-ve-
rordnung in ihrem Un-
ternehmen?
(vgl. Tabelle b des SECO) 

Einhaltung der 
Arbeitsorganisation 
(vgl. Tabelle a des 
SECO)Belastungsrisiko (-risiken) gemäss 

Mutterschutz-verordnung in 
ihrem Unternehmen? 
(vgl. Tabelle b des SECO) 

Beschäftigungsverbot gemäss 
dem Vorsorgeprinzip 

Zahlung durch den Arbeitgeber von 80 % ihres 
Lohns an die Arbeitnehmerin, die zu Hause bleibt, 
bis der Arbeitgeber eine vorschriftsmässige Risi-
kobeurteilung vorlegt und einen angepassten oder 
gleichwertigen Arbeitsplatz ohne Gesundheitsri-
siken bereitstellt. Die Zahlung des Lohns wird nicht 
von der Krankentaggeld-versicherung erstattet. 

Krankschreibung
 · Untersuchung zu Lasten der 

Krankenversicherung der 
schwangeren Arbeitnehmerin 

 · Taggelder zu Lasten der 
Krankentaggeldversicherung 

Grossesse pathologique ?

NEIN

JA

NEIN

NEIN

NEIN

JA

JA

JA
Vorliegen einer Risikobeurteilung 
bei der Anamnese? 

Informationen über die 
Arbeitsorganisation
(vgl. Tabelle a des SECO) 

Eignungsverfügung entsprechend der Risiko-
beurteilung und dem angepassten Arbeitsplatz, 
der als frei von wirklichen Risiken beurteilt wird 
eff ectif

übermittelt die 
Eignungsverfügung

informiert über ihre Rechte

übergibt die Risikobeurteilung

Anforderung der 
Risikobeurteilung 

Übergabe

 · Informiert über die berufl ichen Risiken und über die 
Vorbeugungsmassnahmen, die anhand 
der Risikobeurteilung eingeführt werden.

 · Überreicht die Risikobeurteilung.

Austausch und Informa-
tionen über die berufl ichen 
Risiken und über die Vor-
beugungs-massnahmen, die 
anhand der Risikobeurteilung 
und der Klagen der Patientin 
eingeführt werden 

 · Informiert 
über ihre Pfl ichten. 

 · Informiert über die berufl ichen 
Risiken und über die Vorbeu-
gungsmassnahmen, die anhand 
der Risikobeurteilung 
eingeführt werden.

 · informiert über 
ihre Rechte

wendet 
sich an 
einen

Abbildung 2 (Quelle : IST)
Zusammenfassung der Aufgaben jedes Beteiligten im Rahmen  
der Mutterschutzverordnung

Exemple de la travailleuse enceinte ou allaitante 69 



1 
Eine schwangere Frau arbeitet in einem 
Giessereiunternehmen und hantiert mit 
Chemikalien. Ihre Schwangerschaft 
verläuft normal. Die Arbeitnehmerin 
hat Befürchtungen, und sie weiss nichts 
von einer Risikobeurteilung. Der Gynä-
kologe will sie nicht krankschreiben 
und ihr auch kein Beschäftigungsver-
bot ausstellen. Welches Risiko geht er 
dabei ein   ? 

Der Gynäkologe stellt der Arbeitneh-
merin zu Recht kein Arbeitsunfähigkeits-
zeugnis aus, da ihre Schwangerschaft 
normal verläuft. Wenn keine pathologi-
sche Schwangerschaft und keine andere 
Pathologie vorliegen, die Auswirkungen 
auf die Arbeitsfähigkeit haben, besteht 
kein Grund zur Ausstellung eines Arbeits-
unfähigkeitszeugnisses. Andererseits 
sollte der Arzt sich vergewissern, dass 
die Chemikalien, mit denen die Arbeit-
nehmerin hantiert, nicht toxisch für den 
Fötus sind. Hierfür muss der Gynäkologe 
seine Patientin bzw. ihren Arbeitgeber 
(nach Einverständnis der Patientin) fra-
gen, ob eine Risikobeurteilung vorliegt, 
die ihm übergeben werden könnte, um 
sich zu vergewissern, dass seine Patien-
tin keine Risiken für ihre Gesundheit oder 

für die Gesundheit des ungeborenen 
Kindes eingeht.

Sofern keine vorschriftsmässige Risi-
kobeurteilung vorliegt, muss der Gynä-
kologe ein Beschäftigungsverbot ge-
mäss dem Vorsorgeprinzip ausstellen, 
um eine potenzielle Exposition der Ar-
beitnehmerin gegenüber einer toxischen 
Substanz zu vermeiden, und diese der 
Patientin übergeben.

Wenn der Gynäkologe kein Beschäfti-
gungsverbot ausstellt, macht er sich 
zivilrechtlich haftbar (vgl. Art. 97ff und 
Art. 394ff OR) : Durch den Behandlungs-
vertrag (d. h. einen Auftrag im Sinne der 
Art. 394ff OR), der ihn an seine Patientin 
bindet, ist der Arzt nämlich verpflichtet, 
im Interesse dieser Patientin zu handeln, 
weshalb von der Mutter oder dem unge-
borenen Kind erlittene Schäden Anlass 
zu Schadenersatz geben können, wenn 
ihm eine Verletzung der Regeln der ärzt-
lichen Kunst vorgeworfen werden kann 
und ein natürlicher und adäquater Kau-
salitätszusammenhang zwischen dieser 
Verletzung und dem erlittenen Schaden 
besteht.

7.3 Szenarien und häufig  

 gestellte Fragen

70 Arbeitsunfähigkeit oder Nichteignung : Leitfaden für Ärzte 
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2 
Sie sind Gynäkologe und eine Patien-
tin sucht Sie auf zur Betreuung ihrer 
Schwangerschaft im 4 Monat. Sie ist in 
Tränen aufgelöst, da ihr Arbeitgeber sie 
einen Monat nach Bekanntgabe ihrer 
Schwangerschaft entlassen hat. Wie 
gehen Sie vor   ?

Sie beruhigen Ihre Patientin und infor-
mieren sie über ihre Rechte, indem Sie sie 
darauf hinweisen, dass ein Arbeitgeber 
eine schwangere Frau nicht während der 
gesetzlichen Sperrfrist entlassen kann, 
die sich auf die Schwangerschaft und 
die 16 Wochen nach der Niederkunft er-
streckt (vgl. Art. 336c Abs. 1 Bst. c OR). Sie 
überreichen Ihrer Patientin die vom SECO 
erarbeitete Informationsbroschüre „Mut-
terschaft : Schutz der Arbeitnehmerin-
nen“[68], und empfehlen ihr, sich an einen 
Rechtsanwalt oder einen Rechtsdienst zu 
wenden. Sie können ihr auch vorschlagen, 
parallel dazu das Arbeitsinspektorat des 
Kantons, in dem das Unternehmen an-
sässig ist, zu kontaktieren, damit dieses 
eingreifen kann (vgl. Art. 51-54 ArG). 

Zur Erinnerung : Eine Kündigung, die 
während der Schwangerschaft (ab der 
Empfängnis, unabhängig davon, ob der 
Arbeitgeber von der Schwangerschaft 
Kenntnis gehabt hat oder nicht) oder 
in den 16 Wochen nach der Niederkunft 
ausgesprochen wurde, ist ungültig. Dies 
bedeutet, dass der Arbeitgeber nach Ab-
lauf der Sperrfrist der Mitarbeiterin erneut 
kündigen muss, wenn er sich von ihr tren-
nen will. Wenn die Mitarbeiterin während 
der Kündigungsfrist schwanger wird (d. h. 
wenn die Kündigung vor der Schwanger-
schaft erfolgt ist und die Kündigungsfrist 
zu dem Zeitpunkt, als die Arbeitnehmerin
schwanger wurde, noch nicht abgelau-
fen war), wird diese unterbrochen und 
beginnt erst wieder ab der 17. Woche 
nach der Niederkunft zu laufen (vgl. Art. 
336c Abs. 2 OR).
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3 
Eine schwangere Frau, deren Schwan-
gerschaft Sie betreuen, ist als Verwal-
tungsassistentin beschäftigt. Sie ist in 
ihrem 4. Schwangerschaftsmonat und 
besteht seit dem Beginn ihrer Schwan-
gerschaft darauf, dass Sie ihr ein Ar-
beitsunfähigkeitszeugnis ausstellen, 
denn sie leidet unter Müdigkeit, ohne 
dass damit andere Störungen verbun-
den sind. Sie wissen, dass Ihre Patien-
tin eine Bürotätigkeit ausübt (Verfas-
sen von Besprechungsprotokollen und 
Berichten, Sekretariatsaufgaben wie 
die Beantwortung von Telefonaten), 
mit regelmässigen Tagesarbeitszeiten 
(8.30–12.30 Uhr und 13.30–17.00 Uhr), 
dass sie regelmässig Pausen einlegen 
kann, wenn sie dies wünscht, und dass 
ihre Schwangerschaft normal verläuft. 
Was tun Sie   ?

Sie dürfen ihr trotz ihres Ersuchens kein 
Arbeitsunfähigkeitszeugnis ausstellen, 
aber auch kein Beschäftigungsverbot. 
Geben Sie nicht nach!

Die Arbeit Ihrer Patientin ist weder be-
schwerlich noch gefährlich im Sinne 
des Arbeitsrechts (Art. 35 ArG, Mutter-
schutzverordnung), eine Risikobeurtei-
lung ist daher nicht erforderlich.

In einem solchen Fall dürfen Sie sich 
nicht scheuen :

 µ Beispiele von schwangeren Frauen zu 
nennen, die unter beschwerlichen und 
gefährlichen Arbeitsbedingungen tä-
tig sind, um Ihre Patientin zur Einsicht 
kommen zu lassen;

 µ zu erklären, dass ein Arbeitsunfähig-
keitszeugnis nur bei Krankheit aus-
gestellt wird, und zu betonen, dass 
Ihre Patientin und ihr Baby glückli-
cherweise gesund sind;

 µ Ihre Patientin darüber zu informie-
ren, dass, wenn Sie in dieser Situa-
tion ein Arbeitsunfähigkeitszeugnis 
ausstellen würden, es sich um ein 
Gefälligkeitszeugnis handeln würde, 
das rechtswidrig ist und im Falle einer 
Anfechtung nachteilige Folgen nicht 
nur für Sie, sondern auch für die Patien-
tin haben könnte. Ein Gefälligkeitszeu-
gnis macht nicht nur Sie strafrechtlich, 
zivilrechtlich und verwaltungsrechtlich 
haftbar (vgl. das Kapitel „Allgemeine 
Empfehlungen und Erläuterungen“), 
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sondern kann auch zur Einstellung der 
Zahlung von Taggeldern und/oder zur 
Erstattung von zu Unrecht gezahlten 
Leistungen führen.

Unter diesen Bedingungen können Sie 
nur die Eignung der Patientin für ihren 
Arbeitsplatz bestätigen, und es ist wich-
tig, dass Sie in angemessener Weise Stel-
lung beziehen. 

Weisen Sie Ihre Patientin darauf hin, dass 
sie, wenn sie nicht mehr arbeiten möch-
te, das Recht hat, zu Hause zu bleiben 
und ihre Schwangerschaft voll zu ge-
niessen. Gemäss Art. 35a Abs. 1-2 ArG 
können schwangere Frauen nicht ohne 
ihr Einverständnis beschäftigt werden; 
nach einfacher vorheriger Benachrich-
tigung des Arbeitgebers sind sie davon 
befreit, zur Arbeit zu gehen, und es ist 
ihnen erlaubt, den Arbeitsplatz zu verlas-
sen. Eine Arbeitnehmerin, die von diesem 
Recht Gebrauch macht, erhält jedoch 
weder den Lohn noch eine Entschädi-
gung für die Zeiten, in denen sie keine 
Arbeitsleistungen erbracht hat, sofern 
ihre Arbeitsfähigkeit nicht beeinträch-
tigt ist und der angebotene Arbeitsplatz 
keine Risiken beinhaltet bzw. angepasst 
ist. Denken Sie auch daran, dass die Wei-
gerung einer schwangeren Frau, zu ar-
beiten – in Anwendung der Rechte, die ihr 
Art. 35a ArG verleiht –, keinen triftigen 
Grund für eine fristlose Kündigung dar-
stellen kann (z. B. fristlose Kündigung 
wegen Verlassen der Arbeitsstelle, vgl. 
Art. 337d OR), sofern der Arbeitgeber 
über die Schwangerschaft benachrich-

tigt wurde und die Arbeitnehmerin ihren 
Zustand als Begründung für ihre Abwe-
senheiten geltend macht. Ausserdem ist 
eine ordentliche Kündigung (d. h. eine 
Kündigung, die unter Einhaltung der 
gesetzlichen oder vertraglichen Kündi-
gungsfrist mitgeteilt wurde), die wäh-
rend der Schwangerschaft ausgespro-
chen wurde, nichtig, da sie zur Unzeit 
erfolgt ist (vgl. Art. 336c OR). Am Ende 
ihres Mutterschaftsurlaubs ist sicher-
gestellt, dass die Arbeitnehmerin ihre 
Arbeitsstelle wieder einnehmen kann, 
die sie vor der Entbindung ausgeübt hat.

Und schliesslich zahlen einige Lohnaus-
fallversicherungen (vgl. Tabelle 1) Taggel-
der am Ende der Schwangerschaft, auch 
ohne dass eine Arbeitsunfähigkeit vor-
liegt (Mutterschaftstaggeld, kein Kran-
kentaggeld). Die Arbeitnehmerin kann 
somit von einem bezahlten Schwanger-
schaftsurlaub profitieren. So ermöglicht 
z. B. die fakultative Kollektivversicherung 
für Taggelder gemäss KVG (Art. 67-77 
KVG) die Zahlung von Mutterschaftstag-
geldern während höchstens 8 Wochen 
vor der Entbindung (vgl. Art. 74 Abs. 2 
KVG). Das entsprechende Gesuch muss 
von der Arbeitnehmerin an ihren Arbeit-
geber gestellt werden, wobei zu beachten 
ist, dass ihr Mutterschaftsurlaub um die 
als Schwangerschaftsurlaub genommene 
Zeit verkürzt wird. Bei den fakultativen 
Taggeldversicherungen im Sinne des KVG 
müssen die Mutterschaftstaggelder wäh-
rend 16 Wochen gezahlt werden, davon 
mindestens 8 Wochen nach der Entbin-
dung (vgl. Art. 74 Abs. 2 KVG).
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4 
Sie betreuen eine selbstständigerwer-
bende Handwerkerin, eine Glasblä-
serin (Handhabung von Chemikalien 
und schwermetallhaltigen Farben), die 
im Rahmen ihrer gynäkologischen Be-
treuung zur Jahreskontrolle kommt. 
Sie informiert Sie darüber, dass sie eine 
Schwangerschaft plant (erste Schwan-
gerschaft). Welche Informationen und 
Ratschläge geben Sie ihr im Hinblick 
auf ihre Arbeit   ?

Während ihrer Arbeit hantiert Ihre Pa-
tientin mit Chemikalien, die für sie und 
das ungeborene Kind toxisch sein könn-
ten. Es muss daher geprüft werden, ob 
eine Gefahr besteht, und ggf. müssen 
die erforderlichen Massnahmen ergrif-
fen werden, um einen angemessenen 
Gesundheitsschutz sicherzustellen (z. B. 
vorübergehende Nichtverwendung wäh-
rend der Schwangerschaft oder mög-
licher Ersatz durch ein ungefährliches 
Produkt).

Andererseits sind, da Ihre Patientin den 
Status einer Selbstständigerwerbenden 
besitzt, weder das Arbeitsgesetz noch 
die Mutterschutzverordnung anwendbar. 

Sie werden ihr daher raten, einen Ar-
beitsmediziner aufzusuchen (vgl. Kapitel 
„Weiterführende Informationen“), damit 
sie nach einer toxikologischen Untersu-
chung der Sicherheitsdatenblätter, die 
die Patientin zu diesem Beratungstermin 
mitbringt, geeignete Ratschläge erhal-
ten kann. Es ist wichtig, dass Sie darauf 
bestehen, dass es für die Patientin von 
grösster Bedeutung ist, eine arbeitsme-
dizinische Fachberatung in Anspruch zu 
nehmen und vor dem Beginn einer even-
tuellen Schwangerschaft angemessene 
Vorbeugungsmassnahmen anzuwenden, 
um vor allem in den ersten drei Monaten 
Missbildungsrisiken zu begrenzen, die 
einen Schwangerschaftsabbruch aus 
medizinischen Gründen erforderlich 
machen könnten. 
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5 
Sie betreuen eine Frau im 6. Schwanger-
schaftsmonat, die in einer Sandwichfa-
brik arbeitet. Sie übt eine Tagesarbeit 
am Fliessband im Stehen aus, das Ar-
beitstempo ist vorgegeben. Nachdem 
Sie den Arbeitgeber kontaktiert haben 
(mit Einwilligung Ihrer Patientin, oder 
idealerweise in ihrer Anwesenheit), 
der Ihnen bestätigt, dass keine Risi-
kobeurteilung vorliegt, stellen Sie ein 
Beschäftigungsverbot aus. Nach dem 
Prinzip der Vermutung der Gefährdung 
(Vorsorgeprinzip) müssen Sie, wenn die 
von Ihrer Patientin berichtete Tätig-
keit riskante Aktivitäten beinhaltet 
(taktgebundene Arbeit oder für die 
Arbeitnehmerin vorgegebener Arbeits-
rhythmus, Arbeit im Stehen > 4 Std., 
Zwangshaltungen usw.) und keine Risi-
kobeurteilung durchgeführt wurde, Ihre 
Patientin für nicht geeignet erklären. 
Wem übergeben Sie NichteignungDas 
Beschäftigungsverbot   ?

Ebenso wie das Arbeitsunfähigkeitszeug-
nis muss das Original der Eignungsver-
fügung oder Beschäftigungsverbot Ihrer 
Patientin übergeben werden, damit sie 
es an ihren Arbeitgeber weiterleitet, und 
in drei Exemplaren kopiert werden – für 
die Patientin, ihren Allgemeinarzt (nach 
vorheriger Einwilligung der Patientin, für 
eine optimale Information und Kommu-
nikation) und für Sie selbst (Rückver-
folgbarkeit in Ihrer Behandlungsdoku-
mentation).

Wenn Sie nämlich Informationen an 
den Arbeitgeber übermitteln, ohne die 
vorherige Einwilligung Ihrer Patientin 
eingeholt zu haben (z. B. Übermittlung 
eines Arztzeugnisses direkt an den Ar-
beitgeber, ohne Ihre Patientin davon zu 
informieren), kann Ihnen im Falle einer 
Klage eine Verletzung des Arztgeheim-
nisses vorgeworfen werden (vgl. Art. 321 
StGB), was für Sie strafrechtliche Folgen 
haben kann (Busse oder Freiheitsstrafe 
bis zu 3 Jahren). 
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6 
Was riskiert ein Arbeitsmediziner, der 
eine Eignungsverfügung für einen Ar-
beitsplatz anstelle des Arztes ausstellt, 
der die Schwangerschaft der schwan-
geren Arbeitnehmerin betreut (z. B. 
nachdem ein Gynäkologen-Kollege sie 
wegen eines Sachverständigengutach-
tens an ihn verwiesen hatte)   ? 

Die Eignungsverfügung oder Das Be-
schäftigungsverbot muss von dem Arzt 
ausgestellt werden, der die Schwan-
gerschaft der Arbeitnehmerin betreut 
(meistens ein Gynäkologe oder ein All-
gemeinarzt). Obwohl der Arbeitsme-
diziner damit beauftragt ist, die Risi-
kobeurteilung durchzuführen, und daher 
besser über die Arbeitsbedingungen der 
schwangeren Arbeitnehmerin Bescheid 
weiss als jeder andere Arzt, ist er nicht 
befugt, diese Verfügung zu erlassen.

Wenn der Arbeitsmediziner eine Eig-
nungsverfügung oder ein Beschäfti-
gungsverbot ausstellt, hat sie in diesem 
Zusammenhang keine Gültigkeit.
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7 
Was riskiert ein Arbeitgeber, der seine 
gesetzlichen Verpflichtungen nicht ein-
hält (Weigerung, die Untersuchung zu 
bezahlen, aufgrund der eine Eignungs-
verfügung ausgestellt wird; Weigerung, 
80 % des Lohns an seine schwangere 
Mitarbeiterin zu bezahlen, die ein Be-
schäftigungsverbot erhält; keine Ri-
sikobeurteilung; keine Anpassung von 
Arbeitsplätzen mit Risiken usw.)   ? 

Ein Arbeitgeber, der die Verpflichtungen 
nicht beachtet, die ihm vom Arbeits-
gesetz oder dessen Ausführungsverord-
nungen auferlegt werden, kann beim 
Arbeitsinspektorat des Standortkantons 
des Unternehmens angezeigt werden 
(vgl. Art. 51-54 ArG). Als Arzt müssen 
Sie Ihre Patientin darüber informieren, 
dass sie sich an das kantonale Arbeit-
sinspektorat wenden kann, wenn eine 
solche Situation vorliegt.

An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, 
dass es der schwangeren Arbeitnehmerin 
nicht gestattet ist, bei Vorliegen einer 
Gefahr, im Unternehmen zu arbeiten 
(Art. 2 Abs. 3 Mutterschutzverordnung). 
Wenn der Arbeitgeber sich weigert, eine 
Risikobeurteilung durchführen zu lassen 
oder die erforderlichen Schutzmassnah-
men zu ergreifen, erhält die Mitarbeiterin 
80 % ihres Lohns, während sie zu Hause 
bleibt (Art. 35 Abs. 3 ArG).

Ausserdem ist zu beachten, dass ein Ar-
beitgeber, der seine gesetzlichen Ver-
pflichtungen nicht einhält, sich zivil-
rechtlich haftbar macht. Dies bedeutet, 
dass er zu Schadensersatz verpflichtet 
ist, wenn ein Schaden eintritt.
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8 
Eine Arbeitnehmerin, die erst vor 2 Mo-
naten zur Verantwortlichen der Ab-
teilung Obst und Gemüse bei einem 
Grossverteiler befördert wurde und die 
im 4. Monat schwanger ist, spricht mit 
ihrem Arbeitgeber über die Anpassun-
gen, die an ihrem Arbeitsplatz vorzu-
nehmen sind. Nach Kenntnisnahme 
der Risikobeurteilung hat der Arbeit-
geber ihr eine 50%-Teilzeitarbeit in der 
Textilabteilung angeboten; während 
der restlichen 50 % der Arbeitszeit soll 
die Mitarbeiterin Verwaltungsarbei-
ten in der Buchhaltung durchführen. 
Der Arbeitgeber hat sie darauf hin-
gewiesen, dass die Versetzung wäh-
rend der Schwangerschaft mit einer 
Lohnkürzung verbunden sein wird. Die 
Arbeitnehmerin sucht Sie wegen der 
Betreuung der Schwangerschaft auf 
und spricht mit Ihnen über den Ver-
dienstausfall, den sie ungerecht findet. 
Was antworten Sie ihr darauf   ?

Wenn die Risikobeurteilung eine Gefahr 
für die Sicherheit oder die Gesundheit 
der Arbeitnehmerin oder des ungebo-
renen Kindes ergibt und es nicht mög-
lich ist, geeignete Schutzmassnahmen 
anzuwenden, muss der Arbeitgeber die 
schwangere Frau an einen gleichwerti-
gen Arbeitsplatz versetzen, der für sie 
ungefährlich ist (vgl. Art. 64 Abs. 3 Bst. 
a ArGV 1). 
Weder das Gesetz noch seine Ausfüh-
rungsverordnungen definieren den Be-
griff der „gleichwertigen Arbeit“, so dass 
die Rechtstheorie diesen Begriff näher 
bestimmt hat[69] : Eine Tätigkeit gilt als 
gleichwertig, wenn sie die von dem Ein-
zelarbeitsvertrag festgelegten Bedin-
gungen erfüllt (die für die Ersatzarbeit 
erforderlichen geistigen Anforderungen 
und Fachkenntnisse müssen mit denjeni-
gen vergleichbar sein, die für die bisher 
ausgeübte Tätigkeit verlangt wurden), 
wenn sie nicht die physischen Fähigkei-
ten der schwangeren Arbeitnehmerin 
übersteigt (die Ersatzarbeit darf kein 
Risiko für die Gesundheit der Arbeit-
nehmerin oder des ungeborenen Kin-
des aufweisen) und wenn sie mit einem 
Lohn vergütet wird, der mit demjenigen 
vergleichbar ist, den die Arbeitnehmerin 
vor ihrer Schwangerschaft bezogen hat. 
Da es sich um eine Ersatzarbeit han-
delt, die für einen begrenzten Zeitraum 
und mit dem Ziel angeboten wird, den 
Schutz der Arbeitnehmerin während der 
Mutterschaft sicherzustellen, sollte bei 
der Beurteilung der Gleichwertigkeit der 
Arbeit eine gewisse Grosszügigkeit an-
gewandt werden.
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So werden z. B. als gleichwertige Tätig-
keiten betrachtet : die Zuteilung einer 
Krankenschwester für Verwaltungs-
arbeiten, so dass diese nicht mehr zur 
Mobilisierung von Patienten verpflichtet 
ist; der Ersatz von Sportunterricht einer 
Sportlehrerin durch Unterricht im Klas-
senzimmer; die Zuteilung von Aufgaben 
in Verbindung mit Kundenempfang und 
-management an eine Fitnesslehrerin, 
die für Gruppenkurse zuständig ist; die 
Beschäftigung einer Tauchlehrerin in 
theoretischem Unterricht anstatt wie 
bisher in praktischem Unterricht; die 
Beschäftigung einer Biologin, die For-
schungsarbeiten im Labor durchführt, 
mit der Korrektur oder Redaktion von 
Verwaltungsdokumenten.

Wenn der schwangeren Arbeitnehmerin 
eine gleichwertige Tätigkeit angeboten 
wird und sie diese Arbeit annimmt, hat 
sie Anspruch auf Zahlung ihres üblichen 
Lohns, jedoch unter Vorbehalt der Ge-
währung eventueller Zulagen oder Ver-
gütungen, die durch die Ersatzarbeit 
nicht mehr gerechtfertigt wären.

Sie müssen daher ihre Patientin darauf 
hinweisen, dass sie berechtigt ist, den 
Lohn zu verlangen, den sie vor der Ver-
setzung bezogen hat. Gegebenenfalls 
müssen Sie sie an ihren Rechtsschutz 
verweisen, oder an einen Rechtsdienst 
oder einen Fachanwalt. Die Verweisung 
an das Arbeitsinspektorat kann emp-
fohlen werden, wenn eine Meinungsver-
schiedenheit zum Begriff der gleichwer-
tigen Tätigkeit auftritt. Wenn dagegen 
der Arbeitgeber nicht in der Lage ist, 
einer schwangeren Arbeitnehmerin, die 
nicht für gefährliche oder beschwerliche 
Arbeiten eingesetzt werden kann, eine 
gleichwertige Arbeit anzubieten, ist jede 
Zuteilung der Betroffenen in dem Unter-
nehmen oder dem Unternehmensteil, 
in denen das fragliche Risiko auftritt, 
verboten. In diesem Fall kann die Arbeit-
nehmerin verlangen, dass der Arbeitge-
ber ihr während der gesamten Zeit ihrer 
erzwungenen Nichtbeschäftigung 80 % 
ihres Lohns bezahlt, einschliesslich einer 
angemessenen Vergütung für ausfallen-
den Naturallohn (Art. 35 Abs. 3 ArG).
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9 
Kann die schwangere Arbeitnehmerin 
den angepassten Arbeitsplatz verwei-
gern, der ihr von ihrem Arbeitgeber an-
geboten wird   ? 

Ja, die Arbeitnehmerin ist berechtigt, die 
gleichwertige Arbeit zu verweigern, die 
ihr der Arbeitgeber anbietet. In diesem 
Fall verliert jedoch die Arbeitnehmerin 
jeden Anspruch auf ihren Lohn.

Wenn der Arbeitgeber nur eine gleich-
wertige Arbeit in Teilzeit anbieten kann, 
ist die Arbeitnehmerin ebenfalls ver-
pflichtet, diese anzunehmen, wenn sie 
Anspruch auf die Zahlung ihres Lohns 
erheben möchte. In diesem Fall hat die 
Arbeitnehmerin Anspruch auf ihren vol-
len Lohn für die Stunden, in denen sie 
tatsächlich für den Arbeitgeber gearbei-
tet hat, sowie auf die in Art. 35 Abs. 3 ArG 
vorgesehene Entschädigung (Zahlung 
von 80 % des Lohns durch den Arbeitge-
ber) für die Zeit, in der sie unbeschäftigt 
geblieben ist.

Wenn die Arbeitnehmerin Ihnen berich-
tet, dass der von ihrem Arbeitgeber an-
gepasste Arbeitsplatz noch beschwerli-
che oder gefährliche Arbeiten gemäss 
Mutterschutzverordnung beinhaltet, 
müssen Sie entsprechend der von einem 
Arbeitsmediziner oder einem Spezialisten 
der Arbeitssicherheit (ASA) durchgeführ-
ten Risikobeurteilung über ihre Eignung 
für diesen Arbeitsplatz entscheiden. Falls 
die Aussagen Ihrer Patientin und die Vor-
beugungsmassnahmen der Risikobeur-
teilung nicht übereinstimmen, müssen 
Sie den Arbeitgeber kontaktieren, um 
die Situation zu klären und eine objektive 
Stellungnahme abzugeben.
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84 Arbeitsunfähigkeit oder Nichteignung : Leitfaden für Ärzte 

Die Arbeitsunfähigkeit ergibt sich aus 
einem körperlichen, geistigen oder psy-
chischen Gesundheitsschaden des Ar-
beitnehmers. Sie kann vollständig oder 
teilweise sein und wird anhand der Mög-
lichkeiten zur Ausführung der Aufgaben 
oder anhand des Tätigkeitsbereichs des 
Arbeitnehmers beurteilt. Im Fall einer 
länger dauernden Arbeitsunfähigkeit 
kann die zumutbare Tätigkeit auch in 
einen anderen Beruf oder Tätigkeitsbe-
reich fallen (Art. 6 ATSG). Wenn die Ar-
beitsunfähigkeit dauerhaft wird, spricht 
man von Erwerbsunfähigkeit oder von 
Invalidität (Art. 7-8 ATSG).

Die Nichteignung für einen Arbeitsplatz 
oder eine spezifische Tätigkeit ist Teil ei-
nes Gesamtkonzepts des Managements 
von Berufsrisiken und wird im Verhältnis 
zu einem inakzeptablen Risiko sowohl 
für die Gesundheit der betroffenen Per-
son als auch für andere beurteilt. Dies 
erfordert für den Arzt die Kenntnis der 
Arbeitsstellen und kann einen Besuch 
des Arbeitsplatzes erforderlich machen. 
Allgemeinärzte, die Aufträge für Unter-
nehmen durchführen wollen, müssen 
daher eine von der SGARM anerkann-
te Fortbildung in Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz absolvieren oder mit 
einem Arbeitsmediziner zusammenar-
beiten (vgl. das Kapitel „Weiterführende 
Informationen“). 

Die Nichteignung entspricht einer Un-
vereinbarkeit zwischen dem Gesund-

heitszustand des Arbeitnehmers und 
den Anforderungen des Arbeitsplatzes 
oder der Tätigkeit. Sie kann nach einer 
Anpassung des Arbeitsplatzes oder der 
Tätigkeit aufgehoben werden. Die Nicht-
eignung kann auf ein Gesundheitspro-
blem oder auf eine besondere Situation 
zurückzuführen sein. So kann z. B. eine 
Person ihren Beruf tagsüber ausüben, 
doch als ungeeignet für die Nachtarbeit 
betrachtet werden. Ebenso kann eine 
Arbeitnehmerin mit einer sich normal 
entwickelnden Schwangerschaft als un-
geeignet für ihren Arbeitsplatz ange-
sehen werden, wenn dieser gefährliche 
oder beschwerliche Belastungen gemäss 
Mutterschutzverordnung aufweist.

In jedem Fall muss der Arzt sich be-
mühen, ein der jeweiligen Situation 
entsprechendes Zeugnis auszustellen. 
Diese Aufgabe ist nicht einfach : Die In-
formationsquellen über die berufliche 
Tätigkeit sind schwer zugänglich, und 
ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen, z. 
B. die Beurteilung der Arbeitsbedingun-
gen, erweist sich als heikel im Hinblick 
auf das besondere Vertrauensverhält-
nis, das ihn an seinen Patienten bindet. 
Der stillschweigende Vertrag mit sei-
nem Patienten stellt für den Arzt einen 
Auftrag dar, der ihn verpflichtet, „nach 
den Regeln ärztlicher Kunst“ zu arbeiten 
– entsprechend den wissenschaftlichen 
Fortschritten, aber auch nach bestem 
Gewissen, wenn er die Interessen seines 
Patienten verteidigen muss. Daher ist 
die Ausstellung einer Nichteignungsver-
fügung für einen Arbeitsplatz, 



wenn der Patient dadurch seine Stelle 
verlieren könnte, eine schwierige Ent-
scheidung, die dem Arzt-Patienten-Ver-
hältnis schaden könnte. Die Ausstellung 
eines Arbeitsunfähigkeitszeugnisses an-
stelle einer Nichteignungsverfügung ist 
jedoch in berufsethischer, rechtlicher 
und sozioökonomischer Hinsicht nicht 
akzeptabel. Eine solche Entscheidung, 
die oft auf Schwierigkeiten bei der Beur-
teilung des Arbeitsplatzes oder die Angst 
vor einem Konflikt mit dem Arbeitgeber 
zurückzuführen ist, setzt den Arzt straf-
rechtlichen, zivilrechtlichen und verwal-
tungsrechtlichen Sanktionen aus.

Der Dialog zwischen Arbeitsmedizi-
nern, Hausärzten, Vertrauensärzten 
und Gynäkologen, nach vorheriger Ein-
willigung des Patienten, ist unverzicht-
bar. Dank seiner guten Kenntnis des Ar-
beitsplatzes, des beruflichen Umfelds 
und der beruflichen Belastungen, die 
ein Gesundheitsrisiko darstellen, kann 
der Arbeitsmediziner als Schnittstelle 
zwischen Arbeitgebern und Ärzteschaft 
fungieren, um einerseits Gesundheits-
schäden vorzubeugen und andererseits 
die Beschäftigungsfähigkeit des Patien-
ten zu schützen – oder anders gesagt, ihn 
vor einer dauerhaften Arbeitsunfähigkeit 
zu bewahren.
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Weiterführende  

Informationen



Auf der Website des SECO finden Sie 
einen Leitfaden, das Formular für die 
Eignungsverfügung sowie Ratschläge, z. 
B. zu den anzuwendenden Vorbeugungs-
massnahmen. 

Die Revue Médicale Suisse hat einen Ar-
tikel über die Auswirkungen der Nacht-
arbeit auf die Gesundheit veröffentlicht : 
Ntawuruhunga Emmanuel, Chouanière 
Dominique, Praz-Christinaz Sophie-Ma-
ria, Danuser Brigitta, Effets du travail de 
nuit sur la santé (nur in Französisch), Rev 
Med Suisse 2008, S. 2581-2585.

Auf der Website des SECO finden Sie 
zahlreiche interessante Publikationen 
sowie Links zu downloadbaren oder be-
stellbaren Broschüren, die Sie Ihren Pati-
entinnen zur Verfügung stellen können.

Auf der Website des Institut universitaire 
romand de Santé au Travail (IST) finden 
Sie verschiedene Informationen zu den 
Aktivitäten des Instituts in Verbindung 
mit dem Mutterschutz am Arbeitsplatz 
(nur in Französisch).

Ein Artikel über Best Practice für Ärzte 
wurde von Peggy Krief und Alain Schreyer 
verfasst : Inaptitude ou incapacité de 
travail de la travailleuse enceinte par le 
gynécologue (nur in Französisch). Ein 
Leitfaden, den jeder Arzt dieses Fach-
bereichs berücksichtigen muss und den 
jeder Allgemeinarzt kennen muss.

Courrier du médecin vaudois, revue de la 
Société vaudoise de médecine, Ausgabe 
Nr. 1, Februar 2015.

Die Revue Médicale Suisse hat einen 
Artikel über den Schutz schwangerer 
Arbeitnehmerinnen und ihrer ungebo-
renen Kinder veröffentlicht : Praz-Chris-
tinaz Sophie-Maria, Chouanière Domi-
nique, Danuser Brigitta, Protection des 
travailleuses enceintes et des enfants  
à naître  : ce que doit savoir le médecin 
(nur in Französisch), Rev Med Suisse Nr. 
4-2008, S. 2166-2171.

Das IST organisiert Fortbildungsseminare 
(Fortbildungs-Credits) über schwangere 
Frauen am Arbeitsplatz für Pflegeper-
sonal und für Arbeitgeber (nur in Fran-
zösisch).
 

NACHTARBEIT

SCHUTZ DER SCHWANGEREN
ARBEITNEHMERIN
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Eine interessante Zusammenfassung 
von wissenswerten Informationen zum 
Thema Arbeitsunfähigkeit wurde von der 
Gesellschaft der Vertrauens- und Versi-
cherungsärzte erstellt.

Informationen für Ärzte über die Beur-
teilung der Arbeitsunfähigkeit sowie den 
Inhalt des Arbeitsunfähigkeitszeugnisses 
finden Sie nachstehend :

 µ Société Vaudoise de Médecine, Certi-
ficat d’arrêt de travail : quand le droit 
s’invite dans la consultation (nur in 
Französisch), Courrier du médecin 
vaudois, Ausgabe Nr. 1, Februar 2015.

 µ Swiss Insurance Medicine SIM, Arbeit-
sunfähigkeit – Leitlinie zur Beurteilung 
der Arbeitsunfähigkeit nach Unfall und 
bei Krankheit, Interessengemeinschaft 
Versicherungsmedizin Schweiz, Vierte, 
überarbeitete Auflage, Februar 2013.

 µ Oliveri Michael, Kopp Hans Georg et 
al., Grundsätze der ärztlichen Beur-
teilung der Zumutbarkeit und Arbeits-
fähigkeit. Teil 2, Schweiz Med Forum 
2006; 6, S. 420-31 und 448-454.

 µ Société Vaudoise de Médecine, Le 
certificat médical sous la loupe (nur 
in Französisch), Courrier du médecin 
vaudois, Ausgabe Nr. 8, Dezember 
2002, S. 2-7.

Und auch anderes Informationen von 
SECO

ARBEITSUNFÄHIGKEIT
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Wenn Sie sich im Bereich Arbeitssicher-
heit und Gesundheitsschutz fortbilden 
möchten, bietet Ihnen das Institut uni-
versitaire romand de Santé au Travail 
(IST) verschiedene Fort- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten an : Weiterbildung 
der FMH in Arbeitsmedizin, Zusatzaus-
bildung „Santé au travail et Entreprise“ 
(Arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz im Unternehmen) mit Verleihung 
des Titels als Partnerarzt für Gesund-
heitsschutz am Arbeitsplatz, sowie die 
Zertifikatsausbildung IST/Schweizeri-
sche Gesellschaft für Arbeitsmedizin 
(SGARM). Für weitere Informationen 
können Sie den Verantwortlichen der 
Koordinationsstelle für Fort-/Weiterbil-
dung des IST kontaktieren : Tel. 021 314 74 
71 oder E-Mail : info@i-s-t.ch

Das IST organisiert Fortbildungsseminare 
(Fortbildungs-Credits) zu Themen der 
Arbeitsmedizin in eigenem Namen oder 
in Zusammenarbeit mit dem Réseau Ro-
mand des Médecins du Travail (RRMdT). 
Diese Fortbildungen behandeln unter 
u.a. die Frage der schwangeren Arbeit-
nehmerin, sowohl für das Pflegepersonal 
als auch für Arbeitgeber (nur in Fran-
zösisch).

Die Swiss Insurance Medicine (SIM) bie-
tet Fortbildungen für Ärzte an, die ihr 
Know-how im Bereich der Beurteilung 
der Arbeitsfähigkeit verbessern wollen. 
Hierzu zählen u. a. ein Ausbildungsmodul 
über Arbeitsunfähigkeit und eine Wei-
terbildung zu diesem Thema. Letzteres 
Angebot ermöglicht es, das Zertifikat 
ZAFAS (zertifizierter Arbeitsfähigkeit-
sassessor) in der Deutschschweiz und 
ACT (assesseur de capacité de travail) 
in der Westschweiz zu erhalten.
 

FORT- UND WEITERBILDUNGSMÖGLICHKEITEN
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Auf der Website der SGARM/SSMT 
(Schweizerische Gesellschaft für Ar-
beitsmedizin/Société Suisse de Médeci-
ne du Travail) finden Sie das Verzeichnis  
der Ärzte, die die Weiterbildungsanfor-
derungen für Arbeitsmedizin erfüllen.

Ausserdem bietet das IST arbeitsmedizi-
nische Untersuchungen an (allgemeine 
arbeitsmedizinische Untersuchung, Un-
tersuchung „Travail et souffrance“ [„Ar-
beit und Leiden“], Untersuchung zu be-
rufsbedingten Atemwegserkrankungen 
sowie ärztliche Eignungsuntersuchung 
gemäss Mutterschutzverordnung für 
schwangere Frauen). Alle Informationen 
zu diesen Untersuchungsangeboten mit 
den entsprechenden Anmeldeformula-
ren finden Sie auf der Website des IST 
(nur in Französisch).

WO FINDE ICH EINEN ARBEITSMEDIZINER   ?
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Mitglieder der interdisziplinären Arbeitsgruppe,
die an der Redaktion des Leitfadens mitgewirkt haben

Dr. Peggy Krief 
Arbeitsmedizinerin
IST, Epalinges-Lausanne

Dr. Laurent Guenot 
Arbeitsmediziner
IST, Epalinges-Lausanne

Dr. Stéphanie Perrenoud 
Dr. iur., Lehrbeauftragte
UNIL, Lausanne

Elisabeth Revaz
Rechtsanwältin
CHUV, Lausanne
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Mitglieder der Projektgruppe bzw. des Lektoratsteams

Dr. Christian Ambord
Kantonsarzt
Dienststelle für Gesundheitswesen des Kantons 
Wallis, Sitten

Nicolas Bolli
Chef der Walliser Dienststelle
für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse 
(DAA) Inhaber eines Anwaltspatents, Sitten

Dr. Roswitha Bugnon
 Vertrauensärztin 
Helsana, Lausanne

Dr. Bastien Chiarini
Arbeitsmediziner und Allgemeinarzt
Centre de santé au travail (CST), PMU 
und Privatpraxis, Lausanne und Villeneuve

Dr. Jacques Cotting Arbeitsinspektorat, 
Dr. sc.
SECO, Bern

Dr. Victor Dorribo
Arbeitsmediziner und Facharzt für Innere Medizin
IST, Epalinges-Lausanne

Dr. Catherine Duquenne
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin, Zertifi-
zierte Fachperson SIM, 
Unité d’expertises médicales, PMU, CHUV Lausanne

Jean-Pascal Fournier
Jurist, Chef der Sektion Rechtsdienst der Dienststelle 
für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse 
(DAA) des Kantons Wallis, Sitten 

Stéphane Glassey Arbeitsinspektor,
Chef der Sektion Arbeitsinspektorat  
der Dienststelle für Arbeitnehmerschutz 
und Arbeitsverhältnisse (DAA) 
des Kantons Wallis, Sitten

Dr. Werner Häfliger
Selbstständigerwerbender Vertrauensarzt, Genf

Dr. Samuel Iff 
Arbeitsmediziner 
SECO, Bern

Dr. Monique Lehky Hagen
Allgemeinärztin, selbstständigerwerbende zertifi-
zierte Fachperson SIM,Präsidentin der Walliser 
Ärztegesellschaft, Brig-Glis

Dr. Charles Racine
Vertrauensarzt, Facharzt für Allgemeine Innere Medi-
zin, selbstständigerwerbende zertifizierte 
Fachperson SIM, Lausanne

Dr. Frédéric Regamey
Arbeitsmediziner und Facharzt für Allgemeine 
Innere Medizin, Centre de santé au travail (CST), 
PMU, Lausanne und Villeneuve

Dr. Saira-Christine Renteria 
Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe
Abt. Gynäkologie, Geburtshilfe und medizinische 
Genetik
CHUV, Lausanne

Dr. Sophie Rusca 
Arbeitsmedizinerin 
Spital Wallis, Sitten

Dr. Martin Schneller 
Vertrauensarzt 
Groupe Mutuel, Siders

Dr. Alain Schreyer 
Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe
Hôpital intercantonal de la Broye,
Präsident des Groupement Vaudois des Gynécolo-
gues, Payerne

Dr. Nesi Seraj
Selbstständigerwerbende Fachärztin 
für Gynäkologie und Geburtshilfe
Mitglied des Komitees des GVG,
Lausanne

Olivier Subilia
Fachanwalt SAV Arbeitsrecht 
Avocats-CH, Lausanne

Laure Treccani
Kommunikationsverantwortliche
IST, Epalinges-Lausanne
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